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Kirchengesetz
zur Änderung von Artikel 1, 8, 15, 16, 20, 28, 

29, 30, 31, 32, 44, 84, 95, 98, 99, 99a, 109, 113, 
114, 116, 119, 120, 121, 132, 151, 162, 167, 168 

und Einfügung von Artikel 14a und 62a 
der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche

im Rheinland

Vom 10. Januar 2008

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland
hat mit der vorgeschriebenen Mehrheit das folgende Kirchen-
gesetz beschlossen:

§ 1

Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland
vom 10. Januar 2003 (KABl. 2004 S. 86), zuletzt geändert
durch Kirchengesetz vom 13. Januar 2006 (KABl. S. 77), wird
wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe „Artikel 5 – 14“ wird durch die Angabe
„Artikel 5 – 14a“ ersetzt.

b) Die Wörter „Finanz- und Rechtsaufsicht“ werden
durch die Wörter „Aufsicht über kirchliche Körper-
schaften“ ersetzt.

2. In Artikel 1 Absatz 4 werden die Wörter „Förderung der“
gestrichen.

3. Artikel 8 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Unbeschadet ihrer Selbstständigkeit sollen Kirchen-
gemeinden zusammenarbeiten, um ihre Aufgaben gemäß
Artikel 1 besser erfüllen zu können. Übersteigen die Auf-
gaben die Leistungsfähigkeit von Kirchengemeinden, sind
sie zur Zusammenarbeit verpflichtet.“

4. Nach Artikel 14 wird als neuer Artikel 14a eingefügt:

„Artikel 14a

(1) Die Kirchenleitung kann mit evangelischen Gemeinden
fremder Sprache und Herkunft im Gebiet der Evange-
lischen Kirche im Rheinland Vereinbarungen über deren
Anbindung treffen. Darin ist insbesondere die Zuordnung
zu einer Kirchengemeinde der Evangelischen Kirche im
Rheinland zu regeln.

(2) Ein Mitglied des Leitungsgremiums der Gemeinde
fremder Sprache und Herkunft kann an den Sitzungen des
Presbyteriums der Kirchengemeinde der Evangelischen
Kirche im Rheinland, der seine Gemeinde zugeordnet ist,
mit beratender Stimme teilnehmen.

(3) Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.“

5. Artikel 15 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Kirchenge-
meinde“ die Wörter „und fasst die dafür notwendigen
Beschlüsse“ angefügt.

b) Absatz 4 wird gestrichen.

c) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden Absätze 4 
und 5.

6. Artikel 16 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Text wird Absatz 1.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In der Aufzählung werden die Buchstaben i) und j)
gestrichen.

bb) Die Aufzählung wird wie folgt ergänzt:

„i) Einstellung von leitenden Mitarbeitenden oder
Mitarbeitenden, die für ein Arbeitsfeld verant-
wortlich sind;

j) Wahl von Ausschussmitgliedern;

k) Feststellung des Haushaltsplanes und der
Jahresrechnung;

l) Aufstellung eines Haushaltssicherungskon-
zeptes;

m) Übernahme von Bürgschaften, Bestellung von
Sicherheiten, Aufnahme von Krediten und Dar-
lehen sowie die Festlegung des Rahmens für
Kontokorrent-Kredite;

n) Erwerb, Veräußerung und Belastung von
Grundstücken einschließlich der Errichtung
von Gebäuden und Schaffung von Dauerein-
richtungen;

o) Stiftungsgeschäfte;

p) Satzungen;

q) Übernahme neuer Aufgaben;

r) Bevollmächtigungen.“

c) Es werden folgende Absätze 2 bis 4 angefügt:

„(2) Das Presbyterium kann durch Satzung die Leitung
einer Einrichtung oder eines fachlichen Dienstes, das
Verfügungsrecht über finanzielle Mittel im Rahmen des
Haushaltsplanes, die Geschäfte der laufenden Verwal-
tung sowie die Entscheidung über weitere bestimmte
Angelegenheiten auf einen Fachausschuss, einen aus
seiner Mitte gebildeten Ausschuss, die Vorsitzende
oder den Vorsitzenden des Presbyteriums, eine Kirch-
meisterin oder einen Kirchmeister oder die Leiterin
oder den Leiter der gemeindlichen Verwaltung über-
tragen oder im Einzelfall eine Vollmacht erteilen.

(3) Unbeschadet der Übertragung von Rechten liegt
die Gesamtleitung beim Presbyterium. Das Presbyte-
rium kann Entscheidungen jederzeit an sich ziehen.
Die Satzung kann insbesondere Einspruchsfristen für
die Umsetzung von Beschlüssen vorsehen und
bestimmen, dass das Presbyterium über alle wichti-
gen Angelegenheiten unterrichtet wird, dass es jeder-
zeit zur Berichterstattung einladen kann und dass
Fachausschüsse nur beschlussfähig sind, wenn min-
destens ein Presbyteriumsmitglied anwesend ist.

(4) Abweichend von Absatz 2 werden in Gesamt-
kirchengemeinden bevollmächtigte Fachausschüsse
nach einem besonderen Kirchengesetz und der Sat-
zung der Gesamtkirchengemeinde gebildet.“

7. Artikel 20 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 werden hinter dem Wort „Probedienst“ die
Wörter „sowie Pfarrerinnen und Pfarrer mit besonde-
rem Auftrag“ eingefügt.

b) In Absatz 5 werden die Wörter „sowie Verbandspfarre-
rinnen und -pfarrer“ durch die Wörter „, Verbandspfar-
rerinnen und -pfarrer sowie Pfarrerinnen und Pfarrer
mit besonderem Auftrag“ ersetzt. 

8. In Artikel 28 erhält Absatz 3 folgende Fassung:

„(3) Die oder der Vorsitzende führt den Schriftwechsel. Die
Führung des Schriftwechsels, der Geschäfte der laufen-
den Verwaltung betrifft, kann die oder der Vorsitzende auf

Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche im Rheinland – Nr. 3 vom 14. März 2008146



andere übertragen. Hat das Presbyterium die Entschei-
dung über bestimmte Angelegenheiten übertragen, gilt
die Führung des Schriftwechsels als mit übertragen. 

(4) Das Presbyterium kann den Schriftwechsel für
bestimmte Bereiche den Kirchmeisterinnen oder Kirch-
meistern übertragen. In diesem Falle ist die Mitzeichnung
der oder des Vorsitzenden erforderlich. Eine Übertragung
auf andere ist nur durch Satzung möglich.“

9. Der bisherige Artikel 29 wird Artikel 30.

10. Der bisherige Artikel 30 wird Artikel 29 und erhält folgen-
de Fassung:

„(1) Die rechtsverbindliche Vertretung der Kirchengemeinde
erfolgt durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des
Presbyteriums gemeinsam mit einem weiteren Mitglied
des Presbyteriums und bedarf der Schriftform. Urkunden
und Vollmachten sind zusätzlich zu siegeln.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Geschäfte der laufenden Verwal-
tung. 

(3) Das Presbyterium kann die Vertretung im Rechts-
verkehr in bestimmten Angelegenheiten durch Satzung
und im Einzelfall durch Vollmacht übertragen.“

11. Artikel 31 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„(2) Das Presbyterium soll insbesondere Fachausschüsse
für Theologie, Gottesdienst und Kirchenmusik, für Dia-
konie, für Finanzverwaltung und für die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen bilden.“

12. Artikel 32 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 4 und 5 werden gestrichen.

b) Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden Absätze 4 
und 5.

13. In Artikel 44 Absatz 1 Satz 3 werden hinter dem Wort „alt“
die Wörter „sowie konfirmiert oder Konfirmierten gleich-
gestellt“ eingefügt.

14. Nach Artikel 62 wird als neuer Artikel 62a eingefügt:

„Artikel 62a

(1) Ordinierte, die das zweite theologische Examen ab-
gelegt haben und nicht in einem Pfarrdienstverhältnis
stehen, haben als Pastorinnen und Pastoren den Auftrag
zur öffentlichen Verkündigung des Evangeliums, zur Ver-
waltung der Sakramente und zur Seelsorge. 

(2) Sie sind als Presbyterin oder Presbyter wählbar.

(3) Artikel 57 bleibt unberührt.“

15. Artikel 84 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender Absatz 4 neu eingefügt:

„(4) Als Kinder getaufte religionsmündige Kirchenmit-
glieder, die nicht konfirmiert worden sind, können in
einem Verfahren entsprechend der Aufnahme gemäß
Artikel 86 Konfirmierten gleichgestellt werden.“

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

16. Artikel 95 Absatz 3 erhält folgenden Wortlaut:

„(3) Er achtet darauf, dass die Kirchengemeinden ihren
Auftrag gemäß Artikel 1 erfüllen und die Zusammenarbeit
nach Artikel 8 stattfindet. Er gibt ihnen hierzu die notwen-
dige Hilfestellung.“

17. Artikel 98 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Text wird Absatz 1.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird als neuer Buchstabe d) eingefügt:

„d) beschließt Regelungen, die sicherstellen, dass
die Kirchengemeinden und Verbände ihre Auf-
gaben nach Artikel 1 erfüllen;“

bb) Der bisherige Buchstabe d) wird Buchstabe e).

cc) Es wird als neuer Buchstabe f) eingefügt:

„f) wählt die Mitglieder und die Vorsitzenden der
Fachausschüsse, denen gemäß Absatz 3
Rechte übertragen werden, sowie die Vorsit-
zenden der anderen Ausschüsse;“

dd) Die bisherigen Buchstaben e) bis h) werden Buch-
staben g) bis j).

ee) Im neuen Buchstaben i) werden die Wörter „und
die Jahresrechnungen“ gestrichen und hinter dem
Wort „fest“ die Wörter „und erteilt die Entlastung
der Jahresrechnungen“ eingefügt. Der zweite
Halbsatz wird gestrichen.

ff) Es wird als neuer Buchstabe k) eingefügt:

„k) stellt ein Haushaltssicherungskonzept auf;“

gg) Die bisherigen Buchstaben i) und j) werden Buch-
staben l) und m).

hh) Die Aufzählung wird wie folgt ergänzt:

„n) beschließt über den Erwerb, die Veräußerung
und Belastung von Grundstücken einschließ-
lich der Errichtung von Gebäuden und die
Schaffung von Dauereinrichtungen;

o) beschließt über Stiftungsgeschäfte;

p) erlässt Satzungen;

q) entscheidet über die Übernahme von Auf-
gaben.“

ii) Es wird als Satz 2 angefügt:

„Entscheidungen in diesen Angelegenheiten sind
nicht übertragbar.“

c) Es wird als neuer Absatz 2 angefügt:

„(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 kann die Kreis-
synode folgende Angelegenheiten auf den Kreissyno-
dalvorstand übertragen:

a) das Antragsrecht auf Aufhebung einer unbesetzten
Pfarrstelle unter von ihr bestimmten Voraussetzun-
gen;

b) die Feststellung der Wirtschaftspläne betriebswirt-
schaftlich geführter Einrichtungen durch Satzung.“

d) Es wird als neuer Absatz 3 angefügt:

„(3) Die Kreissynode kann durch Satzung die Leitung
einer Einrichtung oder eines fachlichen Dienstes, das
Verfügungsrecht über finanzielle Mittel im Rahmen des
Haushaltsplanes, die Geschäfte der laufenden Verwal-
tung, die Entscheidung über weitere bestimmte Ange-
legenheiten und die Erteilung kirchenaufsichtlicher
Genehmigungen, soweit es sich um gebundene Ent-
scheidungen handelt, auf einen Fachausschuss oder
die Leiterin oder den Leiter der Verwaltung übertragen.
Artikel 16 Absatz 3 gilt entsprechend mit der Maß-
gabe, dass die Gesamtleitung durch Kreissynode und
Kreissynodalvorstand wahrzunehmen ist. Entschei-
dungsbefugnisse des Kreissynodalvorstandes nach
Artikel 114 Absatz 1 und 2 kann die Kreissynode nur
im Einvernehmen mit ihm übertragen.“
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18. Artikel 99 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 10 wird wie folgt gefasst:

„(10) Die im Kirchenkreis tätigen Pfarrerinnen und
Pfarrer, die Gemeindemissionarinnen und Gemeinde-
missionare, die Mitarbeitenden im Gemeinsamen
Pastoralen Amt gemäß Artikel 61 Satz 3, die ordinier-
ten Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst und die
Pastorinnen und Pastoren im Sonderdienst nehmen,
soweit sie der Kreissynode nicht in anderer Eigen-
schaft angehören, an den Verhandlungen mit beraten-
der Stimme teil.“

b) In Absatz 11 werden vor dem Wort „Prädikantinnen“
die Wörter „Pastorinnen und Pastoren, „ eingefügt.

19. Artikel 99a Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Zahl „600“ durch die Zahl „1.500“
ersetzt. Die Wörter „, und eine Kirchengemeinde mit
bis zu 2.500 Mitgliedern zwei Abgeordnete“ werden
gestrichen.

b) In Satz 2 wird die Zahl „2.500“ durch die Zahl „1.500“
ersetzt.

20. In Artikel 109 Absatz 3 werden hinter dem Wort „Einrich-
tung“ die Wörter „oder eines fachlichen Dienstes“ einge-
fügt.

21. Artikel 113 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Unbeschadet ihrer Selbstständigkeit sollen Kirchen-
kreise zur Erfüllung ihrer Aufgaben zusammenarbeiten.
Übersteigen die Aufgaben die Leistungsfähigkeit von
Kirchenkreisen, sind sie zur Zusammenarbeit verpflichtet.
Artikel 8 Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend.“

22. Artikel 114 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden hinter dem Wort „Kreissy-
node“ die Wörter „und fasst die dafür notwendigen
Beschlüsse“ eingefügt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Buchstabe d) wird gestrichen.

bb) Buchstaben e) bis h) werden Buchstaben d) bis g).

23. Artikel 116 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „aus den“ durch
die Wörter „aus dem Kreis der“ ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 4 wird das Wort „erfolgt“ durch das
Wort „soll“ ersetzt und das Wort „erfolgen“ angefügt.

c) In Absatz 6 Satz 2 wird das Wort „hat“ durch das Wort
„soll“ und das Wort „vorzunehmen“ durch das Wort
„vornehmen“ ersetzt.

24. Artikel 119 erhält folgende Fassung:

„(1) Die rechtsverbindliche Vertretung des Kirchenkreises
erfolgt durch die Superintendentin oder den Superinten-
denten und ein weiteres Mitglied des Kreissynodal-
vorstandes und bedarf der Schriftform. Urkunden und
Vollmachten sind zusätzlich zu siegeln.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Geschäfte der laufenden Verwal-
tung. 

(3) Der Kreissynodalvorstand kann im Einzelfall die Vertre-
tung im Rechtsverkehr in bestimmten Angelegenheiten
durch Vollmacht übertragen. Die dauerhafte Übertragung
der Vertretung in bestimmten Angelegenheiten beschließt
die Kreissynode durch Satzung im Einvernehmen mit dem
Kreissynodalvorstand.“

25. Artikel 120 wird wie folgt geändert:

a) Es wird als neuer Absatz 3 eingefügt: 

„(3) Sie oder er kann sich jederzeit über Angelegen-
heiten von Kirchengemeinden und Verbänden unter-
richten lassen.“ 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

26. Artikel 121 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Superintendentin oder der Superintendent hat
unbeschadet der Aufgaben und Rechte anderer den
Auftrag, über die lautere Verkündigung des Evange-
liums und über die darauf beruhende Ausrichtung des
Dienstes der Mitarbeitenden im Kirchenkreis zu
wachen.“

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Superintendentin oder der Superintendent
führt die Aufsicht unbeschadet der Aufgaben und
Rechte anderer über alle Mitarbeitenden im
Kirchenkreis.“

bb) In Satz 3 werden die Wörter „, spricht gegebenen-
falls die sofortige Beurlaubung aus oder ordnet
andere“ durch die Wörter „und ordnet gebotene“
ersetzt.

c) In Absatz 4 Satz 2 werden hinter dem Wort „Verbands-
vertretung“ die Wörter „oder im Verbandsvorstand“
eingefügt.

27. In Artikel 132 Absatz 2 Buchstabe d) wird das Wort
“Wuppertal“ durch die Wörter „Wuppertal/Bethel (Hoch-
schule für Kirche und Diakonie)“ ersetzt.

28. Artikel 151 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die rechtsverbindliche Vertretung der Evangelischen
Kirche im Rheinland erfolgt durch zwei hauptamtliche
Mitglieder der Kirchenleitung und bedarf der Schrift-
form.“

b) In Absatz 2 wird das Wort „einfache“ gestrichen.

29. Artikel 162 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Unbeschadet der Regelung in Artikel 151 vertritt die
Dezernentin oder der Dezernent oder eine beauftragte
Person die Evangelische Kirche im Rheinland, sofern
diese im Rahmen der Zuständigkeit nach der
Geschäftsordnung oder der Delegation handeln; die
Vertretung bedarf der Schriftform.“

b) In Absatz 2 wird das Wort „einfache“ gestrichen.

30. Die Überschrift des Fünften Teils vor Artikel 167 wird von
„Finanz- und Rechtsaufsicht“ in „Aufsicht über kirchliche
Körperschaften“ geändert.

31. Artikel 167 erhält folgende Fassung:

„(1) Die kirchlichen Körperschaften stehen nach Maßgabe
der gesetzlichen Bestimmungen unter der Aufsicht der
Kirchenkreise und der Landeskirche. Die Aufsicht unter-
stützt die kirchlichen Körperschaften in der Wahrnehmung
ihrer eigenen Verantwortung bei der Erfüllung der Aufga-
ben gemäß Artikel 1. Sie hat darauf hinzuwirken, dass die
kirchlichen Körperschaften ihre Aufgaben und Verpflich-
tungen erfüllen und das geltende Recht beachten.
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(2) Aufsichtsmaßnahmen gegenüber Kirchengemeinden
und Gemeindeverbänden werden, soweit nichts anderes
bestimmt ist, vom Kreissynodalvorstand getroffen; Auf-
sichtsmaßnahmen gegenüber Kirchenkreisen und Ver-
bänden, an denen Kirchenkreise beteiligt sind, werden
von der Kirchenleitung getroffen. Die Kirchenleitung kann
jederzeit die Ausübung von Aufsicht an sich ziehen.“

32. Artikel 168 erhält folgende Fassung:

„(1) Unbeschadet der durch Kirchengesetz bestimmten
Maßnahmen wird Aufsicht durch Beratung, Empfehlung
und Ermahnung sowie durch Aufsichtsmaßnahmen im
Rahmen der folgenden Bestimmungen ausgeübt.

(2) Die Aufsichtführenden können sich jederzeit über
Angelegenheiten der beaufsichtigten kirchlichen Körper-
schaften unterrichten lassen. Die beaufsichtigten Körper-
schaften sind verpflichtet, die Aufsichtführenden auf
deren Verlangen an der Beratung bestimmter Angelegen-
heiten zu beteiligen.

(3) Die Aufsichtführenden können Beschlüsse oder andere
Maßnahmen von Organen der kirchlichen Körperschaften
beanstanden, wenn sie rechtswidrig sind oder ein nicht
unerheblicher Schaden für die Kirchengemeinde, den
Kirchenkreis oder die Landeskirche zu erwarten ist. Bean-
standet der Kreissynodalvorstand, ist die Kirchenleitung
zu informieren.

Beanstandete Maßnahmen dürfen nicht vollzogen, bereits
getroffene Maßnahmen müssen auf Verlangen der Auf-
sichtführenden rückgängig gemacht werden. Verlangt der
Kreissynodalvorstand die Rückgängigmachung, so ist
das Einvernehmen mit der Kirchenleitung herzustellen.

Die Kirchenleitung kann solche Beschlüsse oder Maßnah-
men nach nochmaliger Gelegenheit zur Beratung des
Organs der kirchlichen Körperschaft aufheben oder gege-
benenfalls die Rückgängigmachung anordnen.

(4) Erfüllt eine kirchliche Körperschaft die ihr nach dieser
Ordnung und den kirchlichen Gesetzen obliegenden
Pflichten und Aufgaben nicht, so können die Aufsichtfüh-
renden anordnen, dass sie innerhalb einer bestimmten
Frist das Erforderliche veranlasst. Trifft der Kreissynodal-
vorstand die Anordnung, ist die Kirchenleitung zu infor-
mieren. Kommt die kirchliche Körperschaft der Anord-
nung der Aufsichtführenden nicht innerhalb dieser Frist
nach, so kann die Kirchenleitung das Erforderliche an
Stelle und auf Kosten der beaufsichtigten Körperschaft
selbst durchführen oder die Durchführung auf andere
übertragen (Ersatzvornahme).

(5) Die Vorschriften über Visitationen bleiben unberührt.“

§ 2
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Mai 2008 in Kraft. 

Bad Neuenahr, den 10. Januar 2008

Evangelische Kirche im Rheinland
Die Kirchenleitung

Siegel Schneider                        Drägert

Kirchengesetz
zur Änderung des Kirchengesetzes 

über die Durchführung der Pfarrbesoldung, 
den Finanzausgleich und die Umlagen 

in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Finanzausgleichsgesetz – FAG)

Vom 10. Januar 2008

Das Kirchengesetz über die Durchführung der Pfarrbesoldung,
den Finanzausgleich und die Umlagen in der Evangelischen
Kirche im Rheinland vom 14. Januar 2005 (KABl. S. 72),
zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 11. Januar 2007
(KABl. S. 63), wird wie folgt geändert:

Artikel 1

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

1. § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 1 wird eine neue Nummer 2 eingefügt:

„2. Pfarrerinnen und Pfarrer, soweit diese Kosten durch
die Besetzung von Pfarrstellen mit besonderem Auf-
trag entstehen,“

b) Die bisherigen Nummern 2 bis 6 werden Nummern 3
bis 7.

c) In Nummer 4 (neu) wird die Angabe „§ 27 Abs. 2 des
Pfarrdienstgesetzes“ ersetzt durch die Angabe „§ 27
Absatz 1 Satz 2 des Pfarrdienstgesetzes“.

d) In Nummer 5 (neu) wird die Angabe „§ 49 des Kirchen-
beamtengesetzes“ ersetzt durch die Angabe „§ 54
Absatz 1 Satz 2 des Kirchenbeamtengesetzes“.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nummer 1 wird das Wort „Jubiläumszu-
wendungen,“ gestrichen.

b) In Absatz 2 wird das Wort „gehören“ in das Wort
„gehört“ geändert.

3. § 6 erhält folgende Fassung:

„§ 6

(1) Alle in diesem Gesetz geregelten Umlagen mit Ausnah-
me der Finanzausgleichsumlage (§ 10 Absatz 1) werden
als Pro-Kopf-Betrag je Kirchengemeindemitglied bei den
Kirchenkreisen eingezogen. Der Pro-Kopf-Betrag wird
berechnet, indem der Finanzbedarf, der für die einzelnen
Umlagezwecke ermittelt worden ist, durch die Anzahl der
Kirchengemeindemitglieder in der Landeskirche geteilt
wird. Liegt das tatsächliche Netto-Kirchensteueraufkom-
men niedriger als die Schätzung, verringert sich der zu
erhebende Pro-Kopf-Betrag im gleichen Verhältnis.

(2) Der für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage
zugrunde zu legende Pro-Kopf-Betrag je Kirchengemein-
demitglied in der Landeskirche wird berechnet, indem der
Betrag, der aus dem geschätzten Netto-Kirchensteuer-
aufkommen der Landeskirche nach Abzug der in diesem
Gesetz geregelten Umlagen mit Ausnahme der Finanz-
ausgleichsumlage ermittelt wird, durch die Anzahl der
Kirchengemeindemitglieder in der Landeskirche geteilt
wird.“

4. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden in Satz 1 hinter den Wörtern „die
Landeskirche“ der Klammerhinweis „(Zentrale Pfarr-
besoldung)“ eingefügt und an Satz 1 folgender Satz 2
angefügt:
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„Soweit die Landeskirche Anstellungskörperschaft ist,
werden die entstehenden Kosten dieses Abschnittes
von ihr im Rahmen der in § 12 Absatz 1 geregelten
Umlage getragen.“

b) In Absatz 5 und in Absatz 6 werden jeweils hinter dem
Wort „Pauschalbetrag“ die Wörter „mit Ausnahme der
darin enthaltenen Versorgungskassenbeiträge“ einge-
fügt und der Satz 2 gestrichen.

c) In Absatz 7 Satz 3 werden die Wörter „§ 19 Abs. 4
Pfarrdienstgesetz“ durch die Wörter „§ 19 Absatz 4
des Pfarrdienstgesetzes“ ersetzt.

d) Nach Absatz 7 wird ein neuer Absatz 8 eingefügt:

„(8) Im Fall der Gewährung von Sonderurlaub gemäß 
§ 52 des Pfarrdienstgesetzes zur Durchführung eines
Kontaktstudiums ist der Pauschalbetrag für die Pfarr-
stelle weiter zu zahlen. Personalkosten, die bei refi-
nanzierten Funktionspfarrstellen durch die Gestellung
einer Vertretungskraft entstehen, werden von der Zen-
tralen Pfarrbesoldung übernommen.“

e) Die bisherigen Absätze 8 bis 10 werden Absätze 9 bis
11.

f) Absatz 9 (neu) erhält folgende Fassung:

„(9) Zur Deckung der Kosten gemäß § 4 Absatz 1
Nummer 3 wird von den Kirchensteuergläubigern die
Versorgungssicherungsumlage für Pfarrerinnen und
Pfarrer erhoben.“

g) Absatz 10 (neu) erhält folgende Fassung:

„(10) Zur Deckung der übrigen in diesem Abschnitt
aufgeführten Kosten wird von den Kirchensteuergläu-
bigern die Pfarrbesoldungsumlage erhoben.“

h) Absatz 11 (neu) erhält folgende Fassung:

„(11) Im Fall der Abberufung einer Pfarrerin oder eines
Pfarrers gemäß § 84 des Pfarrdienstgesetzes ist für
die Dauer eines Jahres

1. im Fall der Vakanz (Absatz 5),

2. im Fall der Wiederbesetzung der Pfarrstelle,

3. im Fall der Aufhebung der Pfarrstelle 

der Pauschalbetrag nach Absatz 1 zusätzlich zu zah-
len. Satz 1 gilt nicht für Abberufungen gemäß § 84
Absatz 1 Nummer 3 des Pfarrdienstgesetzes. In
besonders begründeten Einzelfällen kann von der
Erhebung des Pauschalbetrages abgesehen werden.“

5. § 9 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Kirchenkreise, deren Pro-Kopf-Betrag je Kirchen-
gemeindemitglied innerhalb eines Haushaltsjahres einen
bestimmten Mindestbetrag nicht erreicht, erhalten von
der Landeskirche aus dem Finanzausgleich Zuweisungen
zum Ausgleich des fehlenden Betrages. Der für einen
solchen Kirchenkreis geltende Pro-Kopf-Betrag wird
errechnet, indem die nach diesem Gesetz beim Kirchen-
kreis einzuziehenden Umlagen mit Ausnahme der Finanz-
ausgleichsumlage vom Netto-Kirchensteueraufkommen
des Kirchenkreises abgezogen werden und das Ergebnis
durch die Anzahl der Kirchengemeindemitglieder im
Kirchenkreis geteilt wird. Der Mindestbetrag nach Satz 1
beträgt 95 vom Hundert des gemäß § 6 Absatz 2 errech-
neten Pro-Kopf-Betrages in der Landeskirche.“

6. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Von Kirchensteuergläubigern, bei denen der Pro-
Kopf-Betrag im Kirchenkreis den gemäß § 6 Absatz 2
berechneten Pro-Kopf-Betrag in der Landeskirche
übersteigt, wird eine Finanzausgleichsumlage erho-
ben.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Höhe der Finanzausgleichsumlage wird von
dem Bedarf bestimmt, der sich auf der Basis der nach
§ 9 Absatz 1 Satz 2 ermittelten Pro-Kopf-Beträge der
finanzausgleichsberechtigten Kirchenkreise ergibt. Sie
errechnet sich als Vomhundertsatz des Betrages, der
den gemäß § 6 Absatz 2 errechneten Pro-Kopf-Betrag
in der Landeskirche übersteigt. Die Umlage wird bei
den Kirchenkreisen eingezogen.“

c) Absatz 3 wird aufgehoben.

d) Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden Absätze 3 bis 5.

7. In § 11 werden die Absatzbezeichnung „(1)“ und der
Absatz 2 gestrichen.

8. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden zwei Sätze angefügt:

„Verändert sich das Netto-Kirchensteueraufkommen
gegenüber der Schätzung, verändert sich der Pro-
Kopf-Betrag der Umlage in gleicher Weise. § 6 Absatz
1 Sätze 2 und 3 finden keine Anwendung.“

b) In Absatz 2 werden die Wörter „in Höhe eines von der
Landessynode festzusetzenden Vomhundertsatzes
des Netto-Kirchensteueraufkommens, höchstens
jedoch in Höhe des Haushaltsansatzes“ gestrichen.

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Im Fall der Versetzung einer Kirchenbeamtin oder
eines Kirchenbeamten in den Wartestand gemäß § 53
des Kirchenbeamtengesetzes sind die Wartestands-
bezüge für die Dauer eines Jahres vom Anstellungs-
träger an die Landeskirche zu erstatten. In besonders
begründeten Einzelfällen kann von der Erhebung des
Erstattungsbetrages abgesehen werden.“

9. a) § 13 a) wird § 14.

b) In § 14 (neu) Absatz 1 wird der Artikel „das“ vor „Bei-
hilfe- und Bezüge-Zentrum GmbH (bbz)“ durch den
Artikel „die“ ersetzt.

10. § 14 wird § 15.

11. § 15 (alt) wird gestrichen.

12. a) § 15 a) wird § 16.

b) § 16 (neu) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Zur Deckung der Kosten gemäß Absatz 1 wird von
den Kirchensteuergläubigern die Versorgungssiche-
rungsumlage für Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamte erhoben.“

13. Die §§ 16 bis 18 werden §§ 17 bis 19.

14. In § 17 Absatz 1 (neu) werden die Wörter „die Entschei-
dung über die Vomhundertsätze nach § 9 Abs. 1, § 10
Abs. 2 und § 12 Abs. 2“ ersetzt durch die Wörter „die Ent-
scheidung über den Pro-Kopf-Betrag für die in § 12
Absatz 2 geregelte Umlage“.

15. Die Abkürzung „Abs.“ wird in § 2 Absatz 1 Nummer 7
(neu), § 5 Absatz 1 und § 7 Absatz 1 jeweils durch das
Wort „Absatz“ ersetzt.

16. Die Abkürzung „Nr.“ wird in § 7 Absatz 1 durch das Wort
„Nummer“ und die Abkürzung „Nrn.“ wird in § 5 Absatz 1
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und § 7 Absatz 1 jeweils durch das Wort „Nummern“
ersetzt.

Artikel 2

Inkrafttreten

1. Die Vorschriften des Artikels 1 gelten ab dem 1. Januar
2008.

2. Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung
im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

Artikel 3

Neubekanntmachung

Die Kirchenleitung wird ermächtigt, das Kirchengesetz in der
durch dieses Kirchengesetz geänderten Fassung neu
bekannt zu machen.

Bad Neuenahr, den 10. Januar 2008

Evangelische Kirche im Rheinland
Die Kirchenleitung

Siegel Schneider                        Drägert

Kirchengesetz 
zur Änderung des Kirchengesetzes über die

Ordnung des Lebens in der Kirchengemeinde
(Lebensordnungsgesetz – LOG)

Vom 11. Januar 2008

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland
hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Kirchengesetz über die Ordnung des Lebens in der
Kirchengemeinde (Lebensordnungsgesetz – LOG) vom 
11. Januar 1996 (KABl. S. 27), zuletzt geändert durch Kirchen-
gesetz vom 13. Januar 2005 (KABl. S. 103), wird wie folgt
geändert:

In § 13 wird als neuer Absatz 2 eingefügt:

„(2)Taufpaten, die einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche
in Deutschland angehören, müssen konfirmiert oder Kon-
firmierten gleichgestellt sein.“

Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden zu Absätzen 3 und 4.

Artikel 2

Das Kirchengesetz tritt am 1. des Monats nach der Verkün-
dung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

Bad Neuenahr, den 11. Januar 2008

Evangelische Kirche im Rheinland
Die Kirchenleitung

Siegel Schneider                        Drägert

Kirchengesetz
zur Neuordnung der Ordination

Vom 11. Januar 2008

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland
hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Ordinationsgesetzes

Das Kirchengesetz über die Ordnung des Dienstes der öffent-
lichen Wortverkündigung, Sakramentsverwaltung und Seel-
sorge in der Evangelischen Kirche im Rheinland (Ordnina-
tionsgesetz – OrdG) vom 13. Januar 2005 (KABl. S. 68) wird
wie folgt geändert:

1. In § 9 werden folgende Absätze 1 und 2 eingefügt:

„(1) Die Ordination von Theologinnen und Theologen er-
folgt in der Regel im Anschluss an die bestandene Zweite
Theologische Prüfung während des kirchlichen Vorberei-
tungsdienstes. Rechtzeitig vor der Ordination wird dem
Landeskirchenamt ein Bericht der Vikariatsgemeinde über
die Arbeit der oder des zu Ordinierenden vorgelegt. Der
Bericht ist vom Leitungsorgan beschlussmäßig festzustel-
len. Die Superintendentin oder der Superintendent gibt
hierzu ein Votum ab, das ebenfalls dem Landeskirchen-
amt vorzulegen ist.

(2) Ordinierten nach Absatz 1, die nicht in das Pfarrdienst-
verhältnis übernommen werden, wird widerruflich ein
pastoraler Dienst im Ehrenamt übertragen, wenn erwartet
werden kann, dass die Pastorin oder der Pastor nach
Maßgabe von Zeit und Kraft am Dienst der öffentlichen
Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung teilhat
oder eine Tätigkeit ausübt, die im deutlichen Zusammen-
hang mit dem Verkündigungsauftrag steht. Für den Verlust
des Rechts und der Pflicht zur öffentlichen Wortverkündi-
gung und Sakramentsverwaltung gelten die Bestimmun-
gen des § 5 des Kirchengesetzes über die dienstrecht-
lichen Verhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der
Evangelischen Kirche der Union entsprechend, sofern
diese nicht das Bestehen eines Pfarrdienstverhältnisses
voraussetzen.“

2. Der bisherige Text des § 9 wird Absatz 3.

Artikel 2

Änderung des Ausführungsgesetzes 
zum Pfarrdienstgesetz

Das Kirchengesetz zur Ausführung und Ergänzung des
Kirchengesetzes über die dienstlichen Verhältnisse der
Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Kirche der
Union (Ausführungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz AGPfDG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2002 (KABl.
S. 88), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz zur Ausfüh-
rung und Ergänzung des Kirchengesetzes über die dienst-
rechtlichen Verhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der
Evangelischen Kirche der Union (Ausführungsgesetz zum
Pfarrdienstgesetz – AGPfDG) vom 11. Januar 2008, wird wie
folgt geändert:

1. In § 1 werden die Absätze 1 und 3 gestrichen.

2. Der Text des bisherigen Absatzes 2 wird der Text von § 1.

3. § 4 erhält folgende Fassung:

„Das Dienstverhältnis auf Probe ist nach dem Wirksam-
werden der Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit durch
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Entlassung beendet. Das Landeskirchenamt stellt den
Zeitpunkt der Entlassung fest.“

Artikel 3

Übergangsbestimmung

§ 4 AGPfDG gilt in der bis zum Inkrafttreten dieses Kirchen-
gesetzes geltenden Fassung für die Personen weiter, die vor
dem 10. Januar 2007 in ein Pfarrdienstverhältnis auf Probe
berufen worden sind.

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. April 2008 in Kraft.

Bad Neuenahr, den 11. Januar 2008

Evangelische Kirche im Rheinland
Die Kirchenleitung

Siegel Schneider                        Drägert

Kirchengesetz
zur Änderung des Kirchengesetzes

betreffend die Übertragung des Presbyteramtes
in der Evangelischen Kirche im Rheinland

(Presbyterwahlgesetz – PWG)

Vom 11. Januar 2008

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland
hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Kirchengesetz betreffend die Übertragung des Presby-
teramtes in der Evangelischen Kirche im Rheinland (Presby-
terwahlgesetz – PWG) vom 11. Januar 2007 (KABl. S. 70) wird
wie folgt geändert:

In § 2 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „ordinierten Theo-
loginnen und Theologen“ durch die Wörter „Pfarrerinnen und
Pfarrern“ ersetzt und die Wörter „; ausgenommen sind
ordinierte Professorinnen und Professoren der Theologie“
gestrichen.

Artikel 2

Das Kirchengesetz tritt am 1. Mai 2008 in Kraft.

Bad Neuenahr, den 11. Januar 2008

Evangelische Kirche im Rheinland
Die Kirchenleitung

Siegel Schneider                        Drägert

Kirchengesetz
zur Änderung des Kirchengesetzes
zur Ausführung und Ergänzung des

Kirchengesetzes 
über die dienstrechtlichen Verhältnisse 

der Pfarrerinnen und Pfarrer 
in der Evangelischen Kirche der Union

(Ausführungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz –
AGPfDG)

Vom 11. Januar 2008 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland
hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

Das Ausführungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz der Evangeli-
schen Kirche der Union in der Fassung der Bekanntmachung
vom 1. März 2002 (KABl. S. 88), zuletzt geändert durch Kir-
chengesetz vom 11. Januar 2007 (KABl. S. 65), wird wie folgt
geändert:

1. Nach § 19 wird folgender § 19a eingefügt:

„19a
(zu § 97 Abs. 2 PfDG)

In besonders begründeten Einzelfällen kann die Kirchen-
leitung Abfindungen an Pfarrerinnen und Pfarrer zahlen,
die die Entlassung aus dem öffentlich-rechtlichen Dienst-
und Treueverhältnis beantragen. Die Höhe der Abfin-
dungszahlung richtet sich nach den Umständen des Ein-
zelfalles.“

2. Dieses Kirchengesetz tritt am 1. April 2008 in Kraft.

Bad Neuenahr, den 11. Januar 2008

Evangelische Kirche im Rheinland
Die Kirchenleitung

Siegel Schneider                        Drägert

Kirchengesetz 
zur Änderung des Kirchengesetzes
über die Pastoren im Sonderdienst

in der Evangelischen Kirche im Rheinland
(Sonderdienstgesetz – SDG)

Vom 11. Januar 2008

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland
hat das folgende Kirchengesetz beschlossen.

Artikel 1

Das Kirchengesetz über die Pastoren im Sonderdienst in der
Evangelischen Kirche im Rheinland vom 11. Januar 1985
(KABl. S. 20), zuletzt geändert am 14. Januar 2000 (KABl. 
S. 74), wird wie folgt geändert:

I. § 5 wird wie folgt geändert:

1. Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 neu eingefügt:

„(3) Auf eigenen Antrag kann der Pastor im Sonder-
dienst in den letzten zwei Jahren vor Ablauf der Amts-
zeit ausnahmsweise in einem befristeten privatrecht-
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lichen Dienstverhältnis beschäftigt werden. Im Dienst-
vertrag sind die Vorschriften dieses Kirchengesetzes
für sinngemäß anwendbar zu erklären, soweit sie nicht
das Bestehen eines öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnisses voraussetzen.“

2. Die bisherigen Absätze 3 bis 7 werden die Absätze 4
bis 8.

3. In Absatz 5 wird in Satz 2 die Zahl „3“ durch die Zahl
„4“ ersetzt.

4. Absatz 7 erhält folgende Fassung:

„(7) Für die Besoldung des Pastors im Sonderdienst
im Kirchenbeamtenverhältnis ergeben sich die Beträge
des Grundgehalts, des Familienzuschlags und des
Urlaubsgeldes aus der Anlage zu diesem Kirchen-
gesetz. Entsprechendes gilt für die Entgelte im privat-
rechtlichen Dienstverhältnis nach Absatz 3.“

5. Absatz 8 erhält folgende Fassung:

„(8) Die Kirchenleitung wird ermächtigt, durch
Beschluss die Anlage zu diesem Kirchengesetz den
Änderungen der vergleichbaren Bezüge und Entgelte
für die Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen den
Regelungen für Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland anzupassen.“

II. § 7 wird wie folgt geändert:

1. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 neu eingefügt:

„(2) Das Kirchengesetz tritt mit Ablauf des 31. März
2011 außer Kraft.“

2. Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

III. Die Anlage zu § 5 Absatz 6 der Sonderdienstgesetzes
wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift der Anlage wird die Angabe „zu § 5
Absatz 6“ durch die Angabe „zu § 5 Absatz 7“ ersetzt.

2. Es wird folgender Abschnitt IV ergänzt:

„IV. Privatrechtliches Entgelt für Pastorinnen und Pasto-
ren im Sonderdienst, die erstmals berufen wurden

a) nach dem 30.09.2000 3.120,00 Euro

b) vor dem 01.10.2000 3.488,00 Euro

Für jedes Kind, für das Kindergeld nach dem Bundes-
kindergeldgesetz oder nach dem Einkommensteuer-
gesetz gezahlt wird, erhöht sich das Entgelt um 72,46
Euro.“

Artikel 2

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung im
Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

Bad Neuenahr, den 11. Januar 2008

Evangelische Kirche im Rheinland
Die Kirchenleitung

Siegel Schneider                        Drägert

Kirchengesetz
zur Änderung des Kirchengesetzes

über die Zusammenarbeit von 
Kirchengemeinden und Kirchenkreisen in

gemeinsamen Angelegenheiten
und die Errichtung von Verbänden

(Verbandsgesetz)

Vom 11. Januar 2008

Auf Grund von Artikel 8 Absatz 4 der Kirchenordnung der
Evangelischen Kirche im Rheinland hat die Landessynode
das folgende Kirchengesetz beschlossen:

§ 1

Das Verbandsgesetz vom 11. Januar 2002 (KABl. S. 91),
zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 14. Januar 2005
(KABl S. 104), wird wie folgt geändert:

1. In § 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Die Sitzungen der Organe sind nicht öffentlich. Sat-
zungen von Verbänden können vorsehen, dass für die
Verbandsvertretung die Regelung von Art. 104 Kirchen-
ordnung Anwendung findet.“

2. In § 20 Absatz 2 wird der folgende Teilsatz angefügt:

„; sie können jedoch nicht gleichzeitig Vertreterinnen oder
Vertreter eines Verbandsmitgliedes sein.“

§ 2

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. des auf die Verkündung im
Kirchlichen Amtsblatt folgenden Monats in Kraft. 

Bad Neuenahr, den 11. Januar 2008

Evangelische Kirche im Rheinland
Die Kirchenleitung

Siegel Schneider                        Drägert

Kirchengesetz
zur Anbindung von Gemeinden
fremder Sprache und Herkunft

Vom 11. Januar 2008

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland
hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

§ 1
Vereinbarung zur Anbindung

Die Kirchenleitung kann mit evangelischen Gemeinden fremder
Sprache und Herkunft im Gebiet der Evangelischen Kirche im
Rheinland Vereinbarungen zur Anbindung gemäß Artikel 14a
der Kirchenordnung schließen.

§ 2
Voraussetzungen für eine Anbindung

(1) Die Gemeinde bekennt sich zum Grundartikel I bis IV der
Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland und
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zur Basis des Ökumenischen Rates der Kirchen, der „eine
Gemeinschaft von Kirchen ist, die den Herrn Jesus Christus
gemäß der Heiligen Schrift als Gott und Heiland bekennen
und darum gemeinsam zu erfüllen trachten, wozu sie berufen
sind, zur Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Hei-
ligen Geistes“. Die Gemeinde teilt das Hauptziel der Gemein-
schaft der Kirchen im Ökumenischen Rat der Kirchen, das
darin besteht, „einander zur sichtbaren Einheit in dem einen
Glauben und der einen eucharistischen Gemeinschaft aufzu-
rufen, die ihren Ausdruck im Gottesdienst und im gemeinsa-
men Leben in Christus findet, durch Zeugnis und Dienst in
der Welt, und auf diese Einheit zuzugehen, damit die Welt
glaube“.

(2) Die Gemeinde soll mindestens 50 Mitglieder im Gebiet der
Evangelischen Kirche im Rheinland haben und soll seit min-
destens drei Jahren bestehen. Ihr Zusammenschluss soll auf
Dauer angelegt sein. Es muss bereits eine mindestens einjäh-
rige Zusammenarbeit der Gemeinde fremder Sprache und
Herkunft auf Gemeinde-, Kirchenkreis- oder landeskirchlicher
Ebene mit der Evangelischen Kirche im Rheinland bestehen. 

(3) Ihre im Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland
wohnenden Gemeindemitglieder sollen auch Mitglieder der
Evangelischen Kirche im Rheinland sein.

(4) Die Gemeinde muss ein gewähltes Leitungsgremium
haben, das Ansprechpartner der Evangelischen Kirche im
Rheinland sein kann.

(5) Die Pfarrerin oder der Pfarrer der Gemeinde muss Pfarre-
rin oder Pfarrer einer der EKD oder einer Gliedkirche der EKD
partnerschaftlich verbundenen Kirche im Ausland sein, deren
Pfarrausbildung innerhalb der Evangelischen Kirche in
Deutschland anerkannt ist, oder die Pfarrerin oder der Pfarrer
muss nachweisen, dass sie oder er über eine vergleichbare
Ausbildung verfügt. Die Pfarrerin oder der Pfarrer muss regel-
mäßig an Fortbildungsveranstaltungen der Evangelischen
Kirche im Rheinland, einer anderen Gliedkirche der EKD oder
einer von der Evangelischen Kirche im Rheinland anerkann-
ten Stelle teilnehmen.

(6) Die Gemeinde hat einen verantwortlichen Umgang mit den
ihr anvertrauten Finanzmitteln zu gewährleisten. Sie muss ihr
Vermögen entsprechend den Regelungen der Verwaltungs-
ordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland verwenden.
Dabei hat sie insbesondere § 1 und § 2 der Verwaltungsord-
nung zu beachten. Die Bücher der Gemeinde sind regelmäßig
durch die Kreissynodalrechnerin oder den Kreissynodalrech-
ner, die oder der für die Kirchengemeinde der Evangelischen
Kirche im Rheinland zuständig ist, der sie zugeordnet ist,
oder eine entsprechend anerkannte Prüfungsinstanz zu
prüfen.

§ 3
Rechte und Pflichten der angebundenen Gemeinde

(1) Eine nach Artikel 14a der Kirchenordnung angebundene
Gemeinde soll am kirchlichen Leben der Evangelischen Kirche
im Rheinland teilhaben und mitwirken.

(2) Sie ist einer Kirchengemeinde der Evangelischen Kirche
im Rheinland mit deren Zustimmung zuzuordnen.

(3) Sie ist grundsätzlich zu Fortbildungs- und Informations-
veranstaltungen der Evangelischen Kirche im Rheinland mit
einzuladen.

(4) An den Sitzungen des Presbyteriums der Kirchengemeinde
der Evangelischen Kirche im Rheinland, der sie zugeordnet
ist, kann ein Mitglied ihres Leitungsgremiums mit beratender
Stimme teilnehmen.

(5) Die Kirchengemeinde der Evangelischen Kirche im Rhein-
land kann ein Mitglied ihres Presbyteriums mit beratender
Stimme in das Leitungsgremium der Gemeinde fremder
Sprache und Herkunft entsenden.

(6) Die Gemeinde hat mit der Kirchengemeinde der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland, der sie zugeordnet ist, eine
Vereinbarung zu treffen, in der insbesondere Raumnutzung,
Küsterdienste oder Ähnliches zu regeln sind. Dabei ist eine
kostenneutrale Regelung anzustreben.

(7) Bezüglich möglicher finanzieller Zuschüsse durch die
Evangelische Kirche im Rheinland ist mit jeder angebunde-
nen Gemeinde gesondert eine Vereinbarung zu treffen. Ein
Rechtsanspruch auf finanzielle Zuwendung durch die Evan-
gelische Kirche im Rheinland besteht in Folge der Anbindung
nicht.

(8) Bei Streitigkeiten der Beteiligten über Rechte und Pflich-
ten aus der Vereinbarung gemäß Artikel 14a der Kirchenord-
nung kann der zuständige Kreissynodalvorstand oder eine
der beteiligten Gemeinden die Kirchenleitung zur Schlichtung
anrufen. Kommt eine Einigung nicht zustande, so erlässt die
Kirchenleitung einen Schiedsspruch, der die anderen Betei-
ligten bindet.

(9) Verstößt die angebundene Gemeinde gegen die Vereinba-
rung mit der Kirchenleitung nach Artikel 14a der Kirchenord-
nung oder gegen eine in diesem Gesetz getroffene Regelung,
so kann die Kirchenleitung nach erfolgloser Mahnung die Ver-
einbarung fristlos kündigen. 

§ 4
Vereinbarung über die Zusammenarbeit

Die Kirchengemeinde der Evangelischen Kirche im Rheinland
und die ihr zugeordnete Gemeinde fremder Sprache und Her-
kunft haben eine Vereinbarung über die konkrete Zusammen-
arbeit nach Maßgabe dieses Kirchengesetzes zu schließen.

§ 5
Ausschluss der gleichzeitigen Anbindung 

innerhalb der EKD

Die gleichzeitige Anbindung in einer anderen Gliedkirche der
EKD oder das gleichzeitige Bestehen als Personalgemeinde
in einer anderen Gliedkirche der EKD ist ausgeschlossen.

§ 6
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Mai 2008 in Kraft.

Bad Neuenahr, den 11. Januar 2008

Evangelische Kirche im Rheinland
Die Kirchenleitung

Siegel Schneider                        Drägert

Änderung des Dienstrechts der kirchlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

782627
Az. 12-10:0007 Düsseldorf, 21. Februar 2008

Die Rheinisch-Westfälisch-Lippische Arbeitsrechtliche Kom-
mission hat auf Grund von § 2 Absatz 2 des Arbeitsrechts-
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regelungsgesetzes (ARRG) nachstehende Arbeitsrechtsrege-
lungen getroffen, die hiermit gemäß § 15 Absatz 1 ARRG
bekannt gemacht werden.

Die Regelungen sind gemäß § 3 Absatz 1 ARRG verbindlich.

Das Landeskirchenamt

Änderung der Anlage 1 zum BAT-KF
(Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF)

§ 1
Änderung des Allgemeinen Entgeltgruppenplanes

Der Allgemeine Entgeltgruppenplan zum BAT-KF (AEGPBAT-
KF) wird wie folgt geändert:

1. In Berufsgruppe 1.1 wird in der Fallgruppe 4 die Entgelt-
gruppe 10 ersetzt durch die Entgeltgruppe 9.

2. In Berufsgruppe 1.4 wird in der Fallgruppe 7 eine Anmer-
kung 6 mit folgendem Inhalt eingefügt: „Die Einstufung
nach Stufe 5 erfolgt nach neun Jahren in Stufe 4; die 
Stufe 6 entfällt.“

3. In Berufsgruppe 2.10, Fallgruppe 20, wird der Abschnitt a
ersatzlos gestrichen; die Bezeichnung des bisherigen
Abschnittes b entfällt.

4. In Berufsgruppe 2.11, Fallgruppe 7, wird die Zahl „9“
ersetzt durch die Zahl „8“ und die Entgeltgruppe „10“
ersetzt durch die Entgeltgruppe „9“.

5. In Berufsgruppe 2.41, Fallgruppe 9, ist die Anmerkung
„10“ durch die Anmerkung „9“ zu ersetzen.

6. In Berufsgruppe 2.50, Fallgruppe 5, wird die Entgelt-
gruppe „9“ ersetzt durch die Entgeltgruppe „10“.

7. In Berufsgruppe 3.1, Fallgruppe 1, wird die Entgeltgruppe
„14“ ersetzt durch die Entgeltgruppe „13“ und folgende
neue Anmerkung 1 angefügt: „Mitarbeitende der Fallgrup-
pe 1 erhalten bis auf Weiteres eine persönliche Zulage in
Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Entgelt
ihrer Stufe nach Entgeltgruppe 13 und der entsprechen-
den Stufe der Entgeltgruppe 14.“ Die bisherige Anmer-
kung 1 wird Anmerkung 2.

8. In Berufsgruppe 3.1 sind die Wörter „Apotheker“ und
“Leiter“ durch „Apothekerin“ bzw. „Leiterin“ zu ersetzen.

9. In Berufsgruppe 3.3 wird in Fallgruppe 2 die Entgeltgrup-
pe „6“ ersetzt durch die Entgeltgruppe „5“.

10. In Berufsgruppe 3.7 werden die Fallgruppen 2 und 4
gestrichen; die bisherigen Fallgruppen 3 und 5 werden
Fallgruppen 2 und 3. In Fallgruppe 2 werden hinter den
Wörtern „mit Prüfung und entsprechender“ das Wort
„Tätigkeit“ eingefügt. Die Wörter „nach erlangter staat-
licher Anerkennung bzw. nach Abschluss der genannten
Fachausbildung“ sowie die „Anmerkung 2“ werden gestri-
chen.

11. In Berufsgruppe 3.8, Fallgruppe 1, ist das Wort „Mitarbei-
ter“ durch das Wort „Mitarbeiterin“ zu ersetzen.

12. In Berufsgruppe 3.11, Fallgruppe 2, wird die Entgeltgrup-
pe „5“ ersetzt durch die Entgeltgruppe „6“.

13. Berufsgruppe 4.1 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende neue Fallgruppe 1 mit der Entgelt-
gruppe 1 eingefügt:

„Mitarbeiterinnen mit einfacher Tätigkeit, für die eine
kurze Einweisung nötig ist1“; die Zählung der bisheri-
gen Fallgruppen wird entsprechend geändert.

b) In der neuen Fallgruppe 8 wird die Fallgruppenbe-
zeichnung im Text „Fallgruppe 4“ durch „Fallgruppe
5“ ersetzt. 

c) In der neuen Fallgruppe 12 wird die Fallgruppenbe-
zeichnung im Text „Fallgruppe 7“ durch „Fallgruppe
8“ ersetzt.

d) In Fallgruppe 14 wird folgende Anmerkung 3 einge-
fügt:

„Die Einstufung in die Stufe 4 erfolgt nach sieben
Jahren in Stufe 3; die Stufen 5 und 6 entfallen.“

14. Berufsgruppe 4.3 wird wie folgt geändert:

a) In Fallgruppe 4 wird folgende Anmerkung 6 angefügt:

„Die Einstufung in die Stufe 5 erfolgt nach neun
Jahren in Stufe 4; Stufe 6 entfällt.“

b) In Fallgruppe 8 wird die Entgeltgruppe „13“ ersetzt
durch Entgeltgruppe „12“.

15. Berufsgruppe 4.4 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende neue Fallgruppe 1 mit der Entgelt-
gruppe 1 eingefügt:

„Mitarbeiterinnen mit einfacher Tätigkeit, für die eine
kurze Einweisung nötig ist“; die Zählung der bisheri-
gen Fallgruppen 1 bis 13 wird geändert in Fallgruppen
2 bis 14.

b) Die bisherige Fallgruppe 1, künftig Fallgruppe 2, wird
ergänzt um die Wörter „in Tätigkeiten, für die eine ein-
gehende Einarbeitung nötig ist“.

c) In der bisherigen Fallgruppe 8, künftig Fallgruppe 9,
werden die Wörter „mit mindestens 3-jähriger Tätig-
keit als Meisterin in der Entgeltgruppe 6, Fallgruppe
5, oder einer entsprechenden Tätigkeit“ gestrichen.

d) In der neuen Fallgruppe 10 wird die Fallgruppenbe-
zeichnung im Text „Fallgruppe 6“ durch „Fallgruppe 7“
ersetzt. 

e) In der bisherigen Fallgruppe 12, künftig Fallgruppe 13,
wird folgende Anmerkung 6 angefügt:

„Der Aufstieg in die Stufe 5 erfolgt nach neun Jahren
in Stufe 4; Stufe 6 entfällt.“

f) In der neuen Fallgruppe 13 wird die Fallgruppenbe-
zeichnung im Text „ der Fallgruppe 7, 8 oder 9“ durch
„der Fallgruppe 8, 9 oder 10“ ersetzt.

g) In der bisherigen Fallgruppe 13, künftig Fallgruppe
14, wird die Anmerkung 6 angefügt.

16. In Berufsgruppe 5.1 wird in Fallgruppe 11 die Ziffer „9“
durch die Ziffer „10“ ersetzt.

17. In Berufsgruppe 6, Fallgruppe 1, wird die Entgeltgruppe
„14“ ersetzt durch die Entgeltgruppe „13“ und folgende
Anmerkung 3 angefügt:

„Ärzte erhalten bis auf Weiteres eine persönliche Zulage in
Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Entgelt
ihrer Stufe nach Entgeltgruppe 13 und der entsprechen-
den Stufe der Entgeltgruppe 14“.
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§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderung tritt rückwirkend zum 1. Juli 2007 in Kraft.

Dortmund, den 31. Januar 2008

Rheinisch-Westfälisch-Lippische
Arbeitsrechtliche Kommission

Der Vorsitzende

Arbeitsrechtsregelung
zur Einführung von Kurzarbeit

Vom 31. Januar 2008

§ 1
Ergänzung des BAT-KF

Es wird folgende Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 BAT-KF
aufgenommen:

„Protokollerklärung zu Absatz 1:

Bei einem erheblichen Arbeitsausfall im Sinne des § 170 
SGB III kann der Arbeitgeber nach Abschluss einer Dienst-
vereinbarung gemäß § 36 MVG die arbeitsvertraglich verein-
barte Arbeitszeit für die gesamte Einrichtung oder für Teile
davon kürzen.

Die Mitarbeitervertretung ist über die beabsichtigte Einführung
von Kurzarbeit umfassend zu informieren. Die betroffenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mindestens eine Woche
vorher über die geplanten Maßnahmen zu unterrichten. Dies
soll in einer Mitarbeiterversammlung erfolgen. 

Die Dienstvereinbarung muss unter anderem Folgendes
regeln:

a) Persönlicher Geltungsbereich; Arbeitnehmer, die sich in
einer Ausbildung oder einem Praktikum befinden, sind in
die Kürzung nur insoweit einzubeziehen als das Ausbil-
dungsziel durch die Kürzung nicht gefährdet wird;

b) Beginn und Dauer der Kurzarbeit; dabei muss zwischen
dem Abschluss der Dienstvereinbarung und dem Beginn
der Kurzarbeit ein Zeitraum von einer Woche liegen;

c) Lage und Verteilung der Arbeitszeit.

In Einrichtungen ohne Mitarbeitervertretung ist die Kurzarbeit
mit jeder betroffenen Mitarbeiterin, jedem betroffenen Mitar-
beiter gesondert zu vereinbaren.

Vor der Einführung von Kurzarbeit sind Zeitguthaben nach § 6
BAT-KF unbeschadet der Regelung des § 170 Abs. 4 SGB III
abzubauen.

Für die Berechnung des Entgelts gemäß Abschnitt III des
BAT-KF und des Entgelts im Krankheitsfall gemäß § 21 BAT-
KF gilt § 18 BAT-KF entsprechend. Für die Anwendung sons-
tiger Bestimmungen des BAT-KF sowie für die Jahressonder-
zahlung bleibt die Kürzung der arbeitsvertraglich vereinbarten
Arbeitszeit und die sich daraus ergebende Minderung des
Entgelts außer Betracht. 

Der Arbeitgeber hat den Arbeitsausfall der zuständigen Agen-
tur für Arbeit nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften
anzuzeigen und einen Antrag auf Kurzarbeitergeld zu stellen.
Der Arbeitgeber hat der Mitarbeitervertretung die für eine
Stellungnahme erforderlichen Informationen zu geben.

Die Arbeitsrechtliche Kommission Rheinland, Westfalen, Lippe
ist über Beginn und Ende von Kurzarbeit zu informieren.“

§ 2
Ergänzung des MTArb-KF

Es wird folgende Protokollerklärung zu § 6 Abs. 1 MTArb-KF
aufgenommen:

„Protokollerklärung zu Absatz 1:

Bei einem erheblichen Arbeitsausfall im Sinne des § 170 
SGB III kann der Arbeitgeber nach Abschluss einer Dienstver-
einbarung gemäß § 36 MVG die arbeitsvertraglich vereinbarte
Arbeitszeit für die gesamte Einrichtung oder für Teile davon
kürzen. 

Die Mitarbeitervertretung ist über die beabsichtigte Einführung
von Kurzarbeit umfassend zu informieren. Die betroffenen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sind mindestens eine Woche
vorher über die geplanten Maßnahmen zu unterrichten. Dies
soll in einer Mitarbeiterversammlung erfolgen.

Die Dienstvereinbarung muss unter anderem Folgendes
regeln:

a) Persönlicher Geltungsbereich; Arbeitnehmer, die sich in
einer Ausbildung oder einem Praktikum befinden, sind in
die Kürzung nur insoweit einzubeziehen als das Ausbil-
dungsziel durch die Kürzung nicht gefährdet wird;

b) Beginn und Dauer der Kurzarbeit; dabei muss zwischen
dem Abschluss der Dienstvereinbarung und dem Beginn
der Kurzarbeit ein Zeitraum von einer Woche liegen;

c) Lage und Verteilung der Arbeitszeit.

In Einrichtungen ohne Mitarbeitervertretung ist die Kurzarbeit
mit jeder betroffenen Mitarbeiterin, jedem betroffenen Mitar-
beiter gesondert zu vereinbaren.

Vor der Einführung von Kurzarbeit sind Zeitguthaben nach 
§ 6 MTArb-KF unbeschadet der Regelung des § 170 Abs. 4
SGB III abzubauen.

Für die Berechnung des Entgelts gemäß Abschnitt III des
MTArb-KF und des Entgelts im Krankheitsfall gemäß § 21
MTArb-KF gilt § 18 MTArb-KF entsprechend. Für die Anwen-
dung sonstiger Bestimmungen des MTArb-KF sowie für die
Jahressonderzahlung bleibt die Kürzung der arbeitsvertrag-
lich vereinbarten Arbeitszeit und die sich daraus ergebende
Minderung des Entgelts außer Betracht. 

Der Arbeitgeber hat den Arbeitsausfall der zuständigen Agen-
tur für Arbeit nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften
anzuzeigen und einen Antrag auf Kurzarbeitergeld zu stellen.
Der Arbeitgeber hat der Mitarbeitervertretung die für eine
Stellungnahme erforderlichen Informationen zu geben.

Die Arbeitsrechtliche Kommission Rheinland, Westfalen,
Lippe ist über Beginn und Ende von Kurzarbeit zu informieren.“

§ 3
Inkrafttreten

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Februar 2008 in Kraft.

Dortmund, den 31. Januar 2008

Rheinisch-Westfälisch-Lippische
Arbeitsrechtliche Kommission

Der Vorsitzende
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Arbeitsrechtsregelung 
zur Änderung der Ordnung zur Regelung der

Rechtsverhältnisse der Schülerinnen und
Schüler in der Ausbildung nach dem 

Krankenpflegegesetz, nach dem Hebammen-
gesetz und in der Krankenpflegehilfe (KrSchO)

Vom 31. Januar 2008

§ 1

Nr. 1 In § 23 Abs. 1 KrSchO wird nach Satz 1 folgender Satz
eingefügt:

„Das Ausbildungsverhältnis einer Krankenpflegeschü-
lerin/eines Krankenpflegeschülers endet abweichend
von Satz 1 mit Ablegen der Prüfung, wenn zum Zeit-
punkt der Prüfung die nach § 8 Abs. 1 Satz 3 Kranken-
pflegegesetz vorgeschriebenen 4.600 Ausbildungs-
stunden vollständig erbracht worden sind.“

Nr. 2 Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

§ 2
Inkrafttreten

Die Arbeitsrechtsregelung tritt zum 1. Februar 2008 in Kraft. 

Dortmund, den 31. Januar 2008

Rheinisch-Westfälisch-Lippische
Arbeitsrechtliche Kommission

Der Vorsitzende

Kirchensteuerbeschlüsse
hier: Generelle Anerkennung der Beschlüsse

für das Haushaltsjahr 2008

757328
Az. 94-1:0006 Düsseldorf, 29. Januar 2008

Nachstehend geben wir die staatliche Anerkennung der
Kirchensteuerbeschlüsse für das Haushaltsjahr 2008 bekannt.

Das Landeskirchenamt

1. Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf, den 23. Januar 2008

Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen
Aktenzeichen II B 3

Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen erkenne ich gemäß § 16 Abs. 1, § 17
KiStG für die Erhebung der Kirchensteuern im Steuerjahr
2008 den vorgelegten Kirchensteuerbeschluss der Evange-
lischen Kirche im Rheinland staatsaufsichtlich an: 

a) Kirchensteuer vom Einkommen als Zuschlag zur Einkom-
mensteuer und Lohnsteuer mit einem Hebesatz von 9 v.H.
Dieser Hebesatz gilt auch in den Fällen der Pauschalie-
rung der Lohnsteuer; er wird auf 7 v.H. der Lohnsteuer
ermäßigt, wenn der Arbeitgeber von der Vereinfachungs-
regelung nach Nummer 1 des gleich lautenden Erlasses
der obersten Finanzbehörden der Bundesländer vom 
17. November 2006 als auch des gleich lautenden Erlas-
ses vom 28. Dezember 2006 Gebrauch macht. Gleiches
gilt, wenn der Steuerpflichtige bei der Pauschalierung der
Einkommensteuer nach § 37b Einkommensteuergesetz
von dem letztgenannten Erlass Gebrauch macht. 

b) Kirchensteuer vom Grundbesitz als Zuschlag zu den
Grundsteuermessbeträgen A mit einem Hebesatz von 20
v.H.,

c) ein Kirchgeld bis zu 12,00 Euro als festes und bis zu 30,00
Euro als gestaffeltes Kirchgeld,

d) ein besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen,
deren Ehegatte nicht kirchensteuerpflichtig ist, nach
folgender festgelegter Tabelle: 

2. Rheinland Pfalz

Mainz, den 25. Oktober 2007

Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft, Jugend 
und Kultur
Aktenzeichen 972 Tgb.Nr. 1979/07

Im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen erkenne
ich für das Kalenderjahr 2008 gemäß § 3 Abs. 1 Satz 4 KiStG
die Kirchensteuerbeschlüsse der einzelnen Kirchengemein-
den der Evangelischen Kirche im Rheinland (rheinland-pfälzi-
scher Teil) an, sofern folgende Hebesätze nicht überschritten
werden:

a) Kirchensteuer vom Einkommen als Zuschlag zur Einkom-
mensteuer und Lohnsteuer mit einem Hebesatz von 9 v.H.
Dieser Hebesatz gilt auch in den Fällen der Pauschalie-
rung der Lohnsteuer; er wird auf 7 v.H. der Lohnsteuer
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Zu versteuerndes Einkommen nach § 6 Abs. 2 Satz 2
Kirchensteuerordnung (KiStO)

Stufe Euro Kirchgeld
in Euro

1 30.000 – 37.499 96

2 37.500 – 49.999 156

3 50.000 – 62.499 276

4 62.500 – 74.999 396

5 75.000 – 87.499 540

6 87.500 – 99.999 696

7 100.000 – 124.999 840

8 125.000 – 149.999 1.200

9 150.000 – 174.999 1.560

10 175.000 – 199.999 1.860

11 200.000 – 249.999 2.220

12 250.000 – 299.999 2.940

13 ab 300.000 3.600



ermäßigt, wenn der Arbeitgeber von der Vereinfachungs-
regelung nach Nummer 1 sowohl des gleich lautenden
Erlasses der obersten Finanzbehörden der Bundesländer
vom 17. November 2006 als auch des Erlasses vom 
29. Dezember 2006 der obersten Finanzbehörde des
Landes Rheinland-Pfalz Gebrauch macht. 

b) Kirchensteuer vom Grundbesitz mit einem Hebesatz von
25 v.H. der Grundsteuermessbeträge,

c) ein gestaffeltes Kirchgeld von 1,50 Euro bis 30,00 Euro
oder als ein festes Kirchgeld bis zu 12,00 Euro jährlich,

d) ein besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen,
deren Ehegatte nicht kirchensteuerpflichtig ist, nach fol-
gender festgelegter Tabelle: 

Sofern Kirchengemeinden höhere Kirchensteuern nach 
Ziffer b) bzw. c) bzw. d) erheben wollen, bedarf es hierzu einer
Einzelanerkennung durch die zuständige Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion (§ 3 Abs. 1 Satz 3 KiStG).

3. Hessen

Wiesbaden, den 1. Oktober 2007

Hessisches Kultusministerium 
Aktenzeichen 1.4 – 870.400.000 –22– 

Gemäß § 7 des Gesetzes über die Erhebung von Steuern
durch die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemein-
schaften im Lande Hessen (Kirchensteuergesetz) in der Fas-
sung vom 12. Februar 1986, zuletzt geändert durch Gesetz
vom 14. Dezember 2006 (GVBl. I S. 656), genehmige ich für
das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2008 die Kirchensteuer-
sätze der Evangelischen Kirche im Rheinland für die im Land
Hessen gelegenen Gebietsteile. 

In der Evangelischen Kirche im Rheinland werden im Rech-
nungsjahr (Kalenderjahr) 2008 folgende Kirchensteuern erho-
ben: 

a) Kirchensteuer vom Einkommen als Zuschlag zur Einkom-
mensteuer und Lohnsteuer mit einem Hebesatz von 9 v.H.
Dieser Hebesatz gilt auch in den Fällen der Pauschalie-
rung der Lohnsteuer; er wird auf 7 v.H. der Lohnsteuer
ermäßigt, wenn der Arbeitgeber von der Vereinfachungs-
regelung nach Nummer 1 des gleich lautenden Erlasses
der obersten Finanzbehörden der Bundesländer vom 
17. November 2006 (BStBl. I 2006, S. 716) als auch des
gleich lautenden Erlasses vom 28. Dezember 2006 (BStBl.
I 2007, S. 76) Gebrauch macht. Gleiches gilt, wenn der
Steuerpflichtige bei der Pauschalierung der Einkommen-
steuer nach § 37b Einkommensteuergesetz von dem
letztgenannten Erlass Gebrauch macht. 

b) Kirchensteuer vom Grundbesitz als Zuschlag zu den
Grundsteuermessbeträgen A mit einem Hebesatz von 20
v.H.,

c) ein Kirchgeld bis zu 6,00 Euro als festes und von 3,00
Euro bis 15,00 Euro als gestaffeltes Kirchgeld,

d) ein besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen,
deren Ehegatte nicht kirchensteuerpflichtig ist, nach fol-
gender festgelegter Tabelle: 

4. Saarland

Saarbrücken, den 3. Dezember 2007

Ministerium der 
Finanzen 
Aktenzeichen B/2-4 – 133/07 – S 2440

Die Kirchensteuerbeschlüsse für das Steuerjahr 2008 der
Evangelischen Kirche im Rheinland werden gemäß § 17 Abs. 1
des Saarländischen Kirchensteuergesetzes (KiStG-Saar) vom
1. Juli 1977 (Amtsbl. Seite 598), zuletzt geändert durch das
Gesetz vom 12. Juni 2002 (Amtsbl. Seite 1414), anerkannt: 

a) Kirchensteuer vom Einkommen als Zuschlag zur Einkom-
mensteuer und Lohnsteuer mit einem Hebesatz von 9 v.H.
Dieser Hebesatz gilt auch in den Fällen der Pauschalie-
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Zu versteuerndes Einkommen nach § 6 Abs. 2 Satz 2
Kirchensteuerordnung (KiStO)

Stufe Euro Kirchgeld
in Euro

1 30.000 – 37.499 96

2 37.500 – 49.999 156

3 50.000 – 62.499 276

4 62.500 – 74.999 396

5 75.000 – 87.499 540

6 87.500 – 99.999 696

7 100.000 – 124.999 840

8 125.000 – 149.999 1.200

9 150.000 – 174.999 1.560

10 175.000 – 199.999 1.860

11 200.000 – 249.999 2.220

12 250.000 – 299.999 2.940

13 ab 300.000 3.600

Zu versteuerndes Einkommen nach § 6 Abs. 2 Satz 2
Kirchensteuerordnung (KiStO)

Stufe Euro Kirchgeld
in Euro

1 30.000 – 37.499 96

2 37.500 – 49.999 156

3 50.000 – 62.499 276

4 62.500 – 74.999 396

5 75.000 – 87.499 540

6 87.500 – 99.999 696

7 100.000 – 124.999 840

8 125.000 – 149.999 1.200

9 150.000 – 174.999 1.560

10 175.000 – 199.999 1.860

11 200.000 – 249.999 2.220

12 250.000 – 299.999 2.940

13 ab 300.000 3.600



rung der Lohnsteuer; er wird auf 7 v.H. der Lohnsteuer
ermäßigt, wenn der Arbeitgeber von der Vereinfachungs-
regelung nach Nummer 1 des gleich lautenden Erlasses
der obersten Finanzbehörden der Bundesländer vom 
17. November 2006 als auch des gleich lautenden Erlasses
vom 28. Dezember 2006 Gebrauch macht. Gleiches gilt,
wenn der Steuerpflichtige bei der Pauschalierung der Ein-
kommensteuer nach § 37b Einkommensteuergesetz von
dem letztgenannten Erlass Gebrauch macht. 

b) Kirchensteuer vom Grundbesitz mit dem Hebesatz von 
25 v.H. der Grundsteuermessbeträge des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens (Grundsteuer A),

c) ein gestaffeltes Kirchgeld von 1,50 Euro bis 30,00 Euro
oder ein festes Kirchgeld bis zu 12,00 Euro jährlich,

d) ein besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen,
deren Ehegatte nicht kirchensteuerpflichtig ist, nach
folgender festgelegter Tabelle: 

Änderung des Kirchenvertrages über die
Errichtung der Evangelischen Fachhochschule

Rheinland-Westfalen-Lippe

782647
Az. 86-1:031 Düsseldorf, 21. Februar 2008

Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland hat
in ihrer Sitzung am 8. Februar 2008 folgenden Beschluss
gefasst:

„Der Kirchenvertrag über die Errichtung der Evangelischen
Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe wird wie folgt
geändert:

1. § 5 Absatz 3 Satz 1 wird um die Wörter „und Beiträge“
erweitert.

2. § 5 Absatz 3 Satz 3 soll lauten: „Die Evangelische Fach-
hochschule kann Gebühren und Beiträge erheben.“

Das Landeskirchenamt

Umstellung auf das Neue Kirchliche 
Finanzwesen

bzw. Anwendung der MACH-Software in 2010

782601
Az. 90-13-1:Lenkungsgruppe Düsseldorf, 21. Februar 2008

Kirchengemeinden und Kirchenkreise, die ab dem 1. Januar
2010 das Neue Kirchliche Finanzwesen anwenden wollen,
sind gebeten, dies bis zum 31. Mai 2008 an das NKF-Projekt-
team, Hans-Böckler-Str. 7, 40476 Düsseldorf, nkf@ekir.de,
unter Beifügung des Protokollbuchauszuges zu melden.

Verwaltungen, die ab dem 1. Januar 2010 kameral oder kauf-
männisch mit der MACH-Buchhaltungssoftware buchen
wollen, sind ebenfalls gebeten, sich bis zum 31. Mai 2008
beim NKF-Projektteam zu melden.

Das Landeskirchenamt

Urkunde
über die Aufhebung der Evangelischen

Bodelschwingh-Kirchengemeinde 
Köln-Höhenhaus

Nach Anhören der Beteiligten wird auf Grund von Artikel 11
Abs. 1 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im
Rheinland in Verbindung mit § 8 Ziffer 1 Buchstabe b) der
Dienstordnung für das Landeskirchenamt Folgendes festge-
setzt:

Artikel 1

(1) Die Evangelische Bodelschwingh-Kirchengemeinde Köln-
Höhenhaus wird zum 1. Juli 2008 aufgehoben.

(2) Die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Höhenhaus ist
Gesamtrechtsnachfolgerin der Evangelischen Bodelschwingh-
Kirchengemeinde Köln-Höhenhaus.

Artikel 2

Die Urkunde tritt am 1. Juli 2008 in Kraft.

Düsseldorf, den 17. Januar 2008

Evangelische Kirche im Rheinland

Siegel Das Landeskirchenamt

Urkunde
über die Veränderung der

Evangelischen Kirchengemeinde 
Köln-Höhenhaus

Nach Anhören der Beteiligten wird auf Grund von Artikel 11
Abs. 1 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rhein-
land in Verbindung mit § 8 Ziffer 1 Buchstabe b) der Dienst-
ordnung für das Landeskirchenamt Folgendes festgesetzt:
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Zu versteuerndes Einkommen nach § 16 Nr. 4 
Kirchensteuerordnung (KiStO)

Stufe Euro Kirchgeld
in Euro

1 30.000 – 37.499 96

2 37.500 – 49.999 156

3 50.000 – 62.499 276

4 62.500 – 74.999 396

5 75.000 – 87.499 540

6 87.500 – 99.999 696

7 100.000 – 124.999 840

8 125.000 – 149.999 1.200

9 150.000 – 174.999 1.560

10 175.000 – 199.999 1.860

11 200.000 – 249.999 2.220

12 250.000 – 299.999 2.940

13 ab 300.000 3.600



Artikel 1

(1) Die mit Urkunde vom 9. August 1963 gebildete Evangeli-
sche Kirchengemeinde Köln-Höhenhaus wird zum 1. Juli 2008
verändert.

(2) Die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Höhenhaus ist
Gesamtrechtsnachfolgerin der Evangelischen Bodelschwingh-
Kirchengemeinde Köln-Höhenhaus.

Artikel 2

Die Grenze der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-
Höhenhaus verläuft wie folgt:

Beginnend im Norden, wo der Eifgenweg auf die Berliner
Straße zeigt, läuft dann südlich den Eifgenweg entlang bis
zum Weg Am Rosenmaar (ausschließlich), diesen erst östlich,
später südlich (auch als Engstenberger Weg bezeichnet),
dann östlich Heidenrichstraße (ausschließlich), südlich Im-
bacher Weg (ausschließlich), östlich Lippeweg, bis dieser auf
den Birkenweg stößt, Birkenweg nördlich bis zur Kreuzung
mit dem Zeisbuschweg, diesen (ausschließlich) südlich
weiter, Höhenfelder Mauspfad (ausschließlich) bis zur Eisen-
bahnlinie Bergisch Gladbach – Köln, dieser nach Westen
folgend, in Verlängerung Schanzenstraße bis Bahnlinie Köln –
Düsseldorf, diese nördlich entlang bis Berliner Straße.
Entlang der Eisenbahnlinie Wiesdorf-Mühlheim in nördlicher
Richtung bis zur Kreuzung mit dem Dünnwalder Kommunal-
weg. Diesem entlang in östlicher Richtung bis zur Autobahn
und Stadtbezirksgrenze, dieser in nördliche Richtung folgend.
Sie verläuft weiter in östlicher Richtung dieser Stadtgrenze
entlang bis zu einer südlich zum Ende des Küppersteger
Weges zu ziehenden Linie, folgt dann dem Küppersteger Weg
und der Gnauthstraße (Küppersteger Weg und Gnauthstraße
beide Seiten) in südöstlicher Richtung bis zur Berliner Straße.
Der Berliner Straße in nördliche Richtung folgend bis zum
Ausgangspunkt, wo der Eifgenweg auf die Berliner Straße
zeigt.

Artikel 3

Die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Höhenhaus gehört
zum Kirchenkreis Köln-Rechtsrheinisch.

Artikel 4

Die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Höhenhaus hat eine
Pfarrstelle.

Artikel 5

Der Bekenntnisstand der Evangelischen Kirchengemeinde
Köln-Höhenhaus ist uniert.

Artikel 6

(1) Die Urkunde tritt am 1. Juli 2008 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Urkunde vom 9. August 1963, soweit
sie die Errichtung der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-
Höhenhaus betrifft, außer Kraft.

Düsseldorf, den 17. Januar 2008

Evangelische Kirche im Rheinland

Siegel Das Landeskirchenamt

Satzung über die Erhebung 
von Studienbeiträgen 

an der Kirchlichen Hochschule
Wuppertal/Bethel

Vom 12. Dezember 2007

Auf Grund von § 36 Abs. 3 der Grundordnung der Kirchlichen
Hochschule Wuppertal/Bethel erlässt die Kirchliche Hoch-
schule Wuppertal/Bethel die folgende Satzung:

Präambel

Das Gesetz zur Erhebung von Studienbeiträgen und Hoch-
schulabgaben des Landes Nordrhein-Westfalen (StBAG
NRW) vom 1. April 2006, zuletzt geändert am 1. Januar 2007,
findet nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen entspre-
chende Anwendung, soweit es sich im Einzelfall nicht um
Regelungen handelt, die sich aus den Besonderheiten des
öffentlichen Dienstes und des staatlichen Hochschulwesens
herleiten.

§ 1
Erhebung

Die Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel erhebt von den
Studierenden Studienbeiträge. Die Erhebung von Verwal-
tungskostenbeiträgen und Studentenwerksbeiträgen bleibt
davon unberührt.

§ 2
Höhe und Verwendung der Studienbeiträge

(1) Beitragspflichtig sind alle Studierenden. Die Höhe des
Studienbeitrages richtet sich nach den Studiengängen:

1. Die Höhe des Studienbeitrages beträgt für die Präsenz-
studiengänge Evangelische Theologie 350,00 Euro je
Semester.

2. Für Zweithörerinnen und Zweithörer wird kein gesonderter
Studienbeitrag erhoben, sofern die betreffenden Studie-
renden an einer staatlichen Hochschule mit Beitrags-
pflicht als Ersthörerinnen bzw. Ersthörer immatrikuliert
sind.

3. Gasthörerinnen und Gasthörer zahlen einen Studien-
beitrag in Höhe von 75,00 Euro je Semester. Über Aus-
nahmen entscheidet das Rektorat.

4. Die nebenberuflichen Weiterbildungsstudiengänge des
Kompetenzzentrums Diakoniewissenschaft am Arbeits-
bereich Bethel unterliegen einer gesonderten Gebühren-
ordnung.

(2) Das Beitragsaufkommen steht in vollem Umfang im Ver-
hältnis der Beitragszahlenden den Arbeitsbereichen Wupper-
tal und Bethel der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel
zur Verfügung. Es wird nach Abzug der für die Erhebung und
Verwaltung der Beiträge entstehenden Kosten und der Aus-
gleichszahlungen an den Ausfallfonds nach § 17 Abs. 3 Satz 3
StBAG NRW ausschließlich zur Verbesserung der Lehre und
der Studienbedingungen verwendet.

(3) Über die Verwendung des Beitragsaufkommens entschei-
det der jeweilige Bereichsrat auf Vorschlag der örtlichen
Studienbeitragskommission.

§ 3
Studienbeitragskommissionen

(1) An jedem Arbeitsbereich wird jeweils eine Studienbeitrags-
kommission vom örtlich zuständigen Bereichsrat eingesetzt.
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(2) Die jeweilige Studienbeitragskommission umfasst folgende
mit Stimmrecht ausgestattete Mitglieder:

– drei Studierende,

– eine wissenschaftliche Mitarbeiterin/einen wissenschaft-
licher Mitarbeiter,

– zwei Mitglieder des Kollegiums,

– sowie mit beratender Stimme eine Mitarbeiterin/einen
Mitarbeiter der Verwaltung.

(3) Die Mitglieder und die/der Vorsitzende werden durch den
jeweiligen Bereichsrat auf Vorschlag der jeweiligen Gruppen-
vertreterinnen bzw. -vertreter gewählt.

(4) Die jeweilige Kommission tagt wenigstens einmal pro
Semester.

(5) Die Vorschläge der Kommissionen werden vor der
Beschlussfassung in den Bereichsräten der Hochschulöffent-
lichkeit bekanntgegeben.

(6) Über die Höhe der Einnahmen und deren Verwendung
legt die Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel zusammen
mit der Jahresrechnung gesondert und hochschulöffentlich
Rechnung ab.

§ 4
Befreiung ohne Antrag

Von der Beitragspflicht befreit sind Studierende:

1. für Semester, in denen sie für die gesamte Dauer beur-
laubt sind,

2. die ausschließlich als Doktorandinnen bzw. Doktoranden
immatrikuliert sind, soweit sie nicht gleichzeitig in einem
anderen Studiengang eingeschrieben sind.

§ 5
Befreiung oder Ermäßigung auf Antrag

(1) Auf schriftlichen Antrag werden Studierende in den folgen-
den Fällen von der Beitragspflicht befreit bzw. erhalten sie
eine Ermäßigung:

1. Ausländische Studierende, die im Rahmen von zwischen-
staatlichen oder völkerrechtlichen Abkommen oder von
Hochschulvereinbarungen, die Abgabenfreiheit garantie-
ren, immatrikuliert sind, werden von den Studienbeiträgen
befreit. Darüber hinaus können ausländische Studierende
von der Beitragspflicht befreit werden, wenn sie ihre
Bedürftigkeit glaubhaft machen.

2. Studierende, für die die Erhebung eines Studienbeitrages
auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalles eine
unzumutbare Härte darstellt, werden von den Studienbei-
trägen befreit.

3. Studierende, die ein minderjähriges Kind im Sinne von
§ 25 Abs. 5 Bundesausbildungsförderungsgesetz pflegen
und erziehen (Kindergeldbescheid), werden von den
Studienbeiträgen befreit.

4. Studierende, die eine Angehörige/einen Angehörigen, die/
der pflegebedürftig (mindestens Pflegestufe 2) ist, pflegen
(Pflegegeldbescheid), werden von den Studienbeiträgen
befreit.

5. Schwerbehinderten Studierenden kann der Studienbei-
trag um 50 % ermäßigt werden.

6. An jedem Arbeitsbereich können insgesamt bis zu zehn
volle Studienbeiträge für die in den Bereichsräten und in
der studentischen Selbstverwaltung Mitarbeitenden erlas-
sen werden. Dabei wird den Mitgliedern des Bereichs-

rates und des Allgemeinen Studierenden-Ausschusses
(AStA) sowie der Sprecherin/dem Sprecher der Vollver-
sammlung und ihrer/ihrem bzw. seiner/seinem Stellvertre-
terin/Stellvertreter der Studienbeitrag jeweils um 50%
ermäßigt; nehmen die Mitglieder des Bereichsrates eine
weitere Aufgabe im AStA wahr, kann eine Befreiung von
den Studienbeiträgen erfolgen. Die/Der AStA-Vorsitzende
wird von den Studienbeiträgen befreit.

7. Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterin
am anderen Arbeitsbereich werden für die Dauer ihrer
Tätigkeit von den Studienbeiträgen befreit.

(2) Befreiungsanträge beziehen sich in der Regel auf das der
Antragstellung folgende Semester. Sie werden für das laufen-
de Semester nur berücksichtigt, wenn sie bei der Hochschule
bis zum 15. Oktober (für das Wintersemester) bzw. bis zum
15. April (für das Sommersemester) eingegangen sind. Geht
ein Befreiungsantrag nach den genannten Fristen bei der
Hochschule ein, ist die Befreiung zu versagen. Das gilt nicht
im Falle einer ausnahmsweise erst nach den genannten
Fristen erfolgten Übernahme von in Abs. 1 Ziffer 6 und 7
genannten Funktionen. Der Befreiungsantrag hat hinsichtlich
der Zahlungspflicht keine aufschiebende Wirkung. Bei der
Erstimmatrikulation haben Befreiungsanträge aufschiebende
Wirkung bis zum 31. Januar (für das Wintersemester) bzw. bis
zum 30. Juni (für das Sommersemester).

(3) Die Befreiung ist zu versagen, wenn innerhalb der
Antragsfrist die notwendigen Unterlagen nicht vorgelegt wer-
den.

(4) Die Studierenden haben der Hochschule Änderungen im
Befreiungsgrund, die zu einer Beitragspflicht führen, unver-
züglich mitzuteilen.

(5) Die Zahlung des Studienbeitrages kann auf Antrag für die
Dauer eines Semesters gestundet werden.

(6) Über Anträge auf Befreiung nach Abs. 1 Ziffer 1 Satz 2
und Ziffer 2 sowie auf Stundung entscheidet die jeweilige
Härtefallkommission.

§ 6
Fälligkeit und Zahlung des Studienbeitrages

(1) Bei der Erstimmatrikulation ist die Zahlung des Beitrages
bis spätestens zwei Wochen vor Beginn der Vorlesungszeit in
einer Summe zu leisten. Im Übrigen ist die Zahlung des Bei-
trages bei der Rückmeldung zu leisten.

(2) Wird die Zulassung oder die Immatrikulation versagt oder
erfolgt die Exmatrikulation vor Beginn der Vorlesungszeit,
erlischt die Beitragspflicht für das betreffende Semester.
Bereits gezahlte Studienbeiträge sind in diesem Fall zu erstat-
ten.

(3) Für das Semester, in dem das Examen zum Abschluss
kommt, wird der Studienbeitrag auf Antrag rückwirkend
erstattet.

(4) Im Falle der Beitragsbefreiung werden gezahlte Beiträge
zurückerstattet.

§ 7
Folgen der Nichtzahlung

(1) Die Hochschule nimmt die Immatrikulation bzw. die Rück-
meldung nur vor, wenn fällige und rückständige Beiträge zum
Fälligkeitstermin gezahlt sind.

(2) Die Immatrikulation erlischt rückwirkend bei nicht fristge-
rechter bzw. fristgesetzter Zahlung. Die bzw. der Studierende
wird daraufhin unverzüglich exmatrikuliert.
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§ 8
Härtefallkommissionen

An jedem Arbeitsbereich wird eine Härtefallkommission gebil-
det. Sie besteht jeweils aus einem vom Rektorat bestimmten
Mitglied des Kollegiums und einer/einem von der jeweiligen
Studierendenschaft entsandten Vertreterin bzw. Vertreter. Mit
beratender Stimme nimmt eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter
der Verwaltung an den Sitzungen der Härtefallkommissionen
teil. Kann sich die Kommission nicht einigen, entscheidet das
zum jeweiligen Arbeitsbereich gehörende Mitglied des Rekto-
rats nach Anhörung der Mitglieder der Kommission.

§ 9
Datenschutz

(1) Personenbezogene Daten, die zum Vollzug der Satzung
von der Hochschule erhoben und gespeichert werden, dürfen
von der Hochschule für den Vollzug dieser Satzung weiter
verarbeitet werden, soweit dies erforderlich ist. Die betroffene
Person ist darüber in geeigneter Weise zu unterrichten.

(2) Die Hochschule stellt sicher, dass auf Daten, die auf
Grund der Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von
Befreiungen nach dieser Satzung erhoben worden sind, nur
die zuständigen Sachbearbeiterinnen/Sachbearbeiter zugrei-
fen können.

(3) Erhobene personenbezogene Daten sind zu löschen,
sobald sie für den Vollzug der Satzung nicht mehr erforderlich
sind.

§ 10
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt nach ihrer Genehmigung durch das
Kuratorium der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel am
19. Dezember 2007 in Kraft.

(2) Diese Satzung wird zwei Jahre nach Inkrafttreten über-
prüft.

Satzung
für das Gemeinsame Gemeindeamt

der Evangelischen Kirchengemeinden
Idar, Kirschweiler und Oberstein

Auf der Grundlage der §§ 1 Absatz 2, 12 ff. des Kirchengeset-
zes über die Zusammenarbeit von Kirchengemeinden und
Kirchenkreisen in gemeinsamen Angelegenheiten und die
Errichtung von Verbänden (Verbandsgesetz) vom 11. Januar
2002 (KABl. S. 91) erlassen die Evangelischen Kirchenge-
meinden Idar, Kirschweiler und Oberstein folgende Satzung:

§ 1
Name und Sitz

(1) Die Kirchengemeinden Idar, Kirschweiler und Oberstein
tragen gemeinsam ein Gemeinsames Gemeindeamt (GGA).

(2) Das GGA führt die Bezeichnung „GemeinsamesGemein-
deAmt der Evangelischen Kirchengemeinden Idar, Kirschwei-
ler und Oberstein“.

(3) Der Sitz des GGA der Evangelischen Kirchengemeinden
Idar, Kirschweiler und Oberstein ist Idar-Oberstein.

§ 2
Aufgaben

(1) Das GGA nimmt die Verwaltungsaufgaben der ange-
schlossenen Kirchengemeinden wahr. Im Rahmen von Ver-
einbarungen mit anderen kirchlichen Körperschaften und Ein-
richtungen können auch Verwaltungsaufgaben für diese
übernommen werden. 

(2) Die Leistungen, die das GGA für die angeschlossenen
Kirchengemeinden anbietet, sind im Grundleistungskatalog
des GGA geregelt.

(3) Die Leistungen für die sonstigen kirchlichen Körperschaf-
ten und Einrichtungen und das dafür zu zahlende Entgelt wer-
den vom Vorstand jeweils gesondert mit diesen vereinbart.

(4) Weitere Verwaltungsaufgaben können dem GGA durch
Beschluss des Vorstandes übertragen werden.

(5) Das GGA ist Anstellungsträger der dort Mitarbeitenden.

§ 3
Organe

Die Organe des GemeinsamenGemeindeAmtes sind:

a) der Vorstand,

b) die Geschäftsführung.

Der Vorstand ist die Gemeinsame Versammlung im Sinne von
§ 13 VbG.

§ 4
Vorstand

(1) Das GGA wird durch den Vorstand geleitet.

(2) Jede Trägergemeinde entsendet in den Vorstand

– bis zu 3.000 Gemeindemitgliedern 1 Vertreter,

– ab 3.000 Gemeindemitgliedern 2 Vertreter.

(3) Die Amtszeit beträgt vier Jahre.

(4) Jeweils in der ersten Presbyteriumssitzung nach einer
Presbyteriumswahl benennen und entsenden die beteiligten
Presbyterien ihre Vertreter. Die Anzahl der ordinierten Theolo-
ginnen und ordinierten Theologen darf die Anzahl der ande-
ren Mitglieder nicht übersteigen.

Scheidet eine Person, die als Presbyterin oder Presbyter bzw.
als Pfarrerin oder Pfarrer in den Vorstand berufen wurde, aus
dem Presbyterium aus, endet die Vertretungsberechtigung
mit dem Ausscheiden. Das Presbyterium benennt unverzüg-
lich für den Rest der Wahlperiode eine Ersatzperson.

(5) An den Sitzungen des Vorstandes nimmt in der Regel die
Geschäftsführung beratend teil.

(6) Für die Einladung, Verhandlung und Beschlussfassung
des Vorstandes gelten die Bestimmungen der Kirchenord-
nung und des Verfahrensgesetzes über die Presbyterien ent-
sprechend.

(7) Der Vorstand tritt mindestens einmal jährlich auf Einla-
dung der oder des Vorsitzenden, im Übrigen nach Bedarf,
zusammen. Der Vorstand muss innerhalb eines Monats zu
einer Sitzung einladen, wenn eine Trägergemeinde dieses
verlangt.

(8) Die Sitzungen des Vorstandes werden von ihrer bzw.
ihrem Vorsitzenden geleitet.

(9) Über die Sitzung des Vorstandes ist eine Niederschrift
anzufertigen, die der Vorsitzende und ein weiteres Mitglied
unterzeichnen. 
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§ 5
Aufgaben des Vorstandes

Der Vorstand hat über die gesetzlich zugewiesenen Aufgaben
der Gemeinsamen Versammlung nach § 16 Abs. 2 VbG zu
entscheiden. Darüber hinaus ist er zuständig für:

a) Wahl einer bzw. eines Vorsitzenden aus der Mitte des Vor-
standes,

b) Wahl einer bzw. eines stellvertretenden Vorsitzenden aus
der Mitte des Vorstandes,

c) Wahl der Geschäftsführung,

d) den Erlass einer Geschäftsordnung für den Vorstand und
die Geschäftsführung,

e) der Vorstand hat folgende Rechte:

1. Verfügung über die im Haushaltsplan bereitgestellten
Mittel, soweit dies nicht auf die Geschäftsführung
übertragen ist,

2. Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbeitenden ein-
schließlich der Geschäftsführung,

3. Einstellung, Eingruppierung und Entlassung der Mitar-
beitenden im Rahmen des Stellenplanes. 

§ 6
Geschäftsführung

(1) Der Vorstand bestellt eine Geschäftsführerin/einen
Geschäftsführer im Sinne des § 15 VbG.

(2) Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die Erledigung
der Geschäfte der laufenden Verwaltung.

(3) Der Geschäftsführung obliegt die Leitung der Fachdienste
und die Aufsicht über den Dienstbetrieb innerhalb des GGA. 

Zu den Aufgaben der Geschäftsführung zählen:

1. Erledigung des Schriftverkehrs im Rahmen der satzungs-
mäßigen Zuständigkeiten mit abschließender Zeich-
nungsbefugnis,

2. Wahrnehmung der Dienst- und Fachaussicht über die Mit-
arbeitenden,

3. Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Vor-
standes.

§ 7
Vertretung

Alle für den Rechtsverkehr bedeutsamen Urkunden und Voll-
machten sind von der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden des
Vorstandes und einem weiteren Mitglied des Vorstandes zu
unterzeichnen.

§ 8
Finanzierung, Haushalt, Verwaltung

(1) Die Kosten für die Aufgabenerfüllung und den Betrieb des
GGAs werden aufgebracht aus Verwaltungskostenbeiträgen
und Kostenerstattungen der Evangelischen Kirchengemeinde
Kirschweiler und den sonstigen angeschlossenen Körper-
schaften und Einrichtungen und aus sonstigem Ersatz. Die
verbleibenden Kosten werden im Verhältnis der Gemeinde-
mitglieder von den Evangelischen Kirchengemeinden Idar
und Oberstein getragen. 

Für die Kostenverteilung maßgeblich ist immer die Zahl der
Gemeindemitglieder am 30. Juni des Vorjahres. 

(2) Näheres wird in einer gesonderten Vereinbarung zwischen
den Kirchengemeinden geregelt.

(3) Für das GGA ist für jedes Jahr ein Haushaltsplan bzw.
Wirtschaftsplan aufzustellen.

(4) Die Bearbeitung des Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesens, der Vermögensverwaltung sowie der Personal-
sachbearbeitung, die über den Grundleistungskatalog des
GemeinsamenGemeindeAmtes hinausgehen, obliegen dem
Verwaltungsamt des Ev. Kirchenkreises Birkenfeld.

§ 9
Rechte und Pflichten der angeschlossenen 

Kirchengemeinden

(1) Die den Leitungsorganen der angeschlossenen Körper-
schaften und Einrichtungen obliegenden Rechte und Pflich-
ten bleiben auch für die dem GGA übertragenen Geschäfts-
bereiche durch diese Satzung unberührt.

(2) Die dem GGA übertragenen Verwaltungsgeschäfte sind
für jede Körperschaft und Einrichtung gesondert auszufüh-
ren. Die Buch- und Vermögensbestände sind getrennt auszu-
weisen und nur den jeweils Berechtigten zugänglich.

§ 10
Anschluss und Auflösung

(1) Der Anschluss von weiteren Kirchengemeinden und sons-
tigen kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen an das
GGA kann auf Antrag der Beitretenden erklärt werden. Die
Presbyterien aller Trägergemeinden müssen dem Antrag
zustimmen.

(2) Im Falle des Beitritts weiterer Trägergemeinden erfolgt
unverzüglich eine Neubildung des Vorstandes mit der Maß-
gabe des § 4 dieser Satzung.

(3) Die Annahme eines Antrages auf Ausscheiden aus dem
GGA bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des
Vorstandes. Der Trägergemeinde steht die Möglichkeit offen,
gegen eine sein Ausscheiden ablehnende Entscheidung den
Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises Birkenfeld anzu-
rufen, der als Schiedsstelle endgültig entscheidet.

(4) Für den Fall, dass sich das GGA auflöst, werden alle Mit-
arbeitenden auf vorhandene Trägergemeinden nach dem
Kostenschlüssel aufgeteilt.

§ 11
Schlussbestimmungen

(1) Diese Satzung tritt nach Genehmigung durch die Kirchen-
leitung und am Tag nach der Veröffentlichung im Kirchlichen
Amtsblatt in Kraft.

(2) Über Satzungsänderungen und die Satzungsaufhebung
entscheiden die Leitungsorgane der Trägergemeinden durch
übereinstimmenden Beschluss. 

(3) Änderungen und Aufhebungen bedürfen der Genehmi-
gung der Kirchenleitung.

Idar-Oberstein, den 8. Januar 2008

Evangelische Kirchengemeinde
Idar

Siegel gez. Unterschriften

Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche im Rheinland – Nr. 3 vom 14. März 2008 163



Evangelische Kirchengemeinde
Oberstein

Siegel gez. Unterschriften

Evangelische Kirchengemeinde
Kirschweiler

Siegel gez. Unterschriften

Genehmigt

Düsseldorf, den 5. Februar 2008
Siegel Evangelische Kirche im Rheinland

Das Landeskirchenamt

Stiftung der Evangelischen
Reformationskirchengemeinde Neuss

Präambel

Das Presbyterium der Evangelischen Reformationskirchen-
gemeinde Neuss hat durch Beschluss vom 22. August 2005
die Stiftung der Evangelischen Reformationskirchengemeinde
Neuss errichtet und ihr diese Satzung gegeben.

§ 1
Name, Rechtsform, Sitz

1.1 Die Stiftung trägt den Namen Stiftung der Evangelischen
Reformationskirchengemeinde Neuss.

1.2 Sie ist eine unselbstständige kirchliche Stiftung mit Sitz
in Neuss.

§ 2
Zweck

2.1 Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige und kirchliche Zwecke im Sinne des
Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgaben-
ordnung.

2.2 Zweck der Stiftung ist die Unterstützung der Arbeit der
Evangelischen Reformationskirchengemeinde Neuss,
insbesondere bei der Vermittlung christlicher Werte. Dies
wird vor allem erreicht durch die Förderung aller gegen-
wärtiger und zukünftiger Arbeits- und Aufgabenfelder
der Evangelischen Reformationskirchengemeinde Neuss,
insbesondere bezogen auf die Bereiche Kinder- und
Jugendarbeit, Seniorenarbeit, Kirchenmusik und andere
christlich-kulturelle Aktivitäten, ökumenische Arbeit und
Pflege von Gruppenarbeiten sowie der Verbesserung
und Erweiterung der technischen und baulichen Aus-
stattung der Gemeindegebäude und Gemeindeeinrich-
tungen.

2.3 Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

2.4 Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsgemä-
ßen Zwecke verwendet werden. Die Stifter und ihre
Erben haben keinen Rechtsanspruch auf Zuwendungen
aus Mitteln der Stiftung.

2.5 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck
der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig
hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3
Stiftungsvermögen

3.1 Das Stiftungsvermögen wird als Treuhandvermögen der
Evangelischen Reformationskirchengemeinde verwaltet
und auf eigenen Konten getrennt vom übrigen Vermögen
der Gemeinde geführt.

3.2 Das Stiftungsvermögen ist in seinem Wert ungeschmä-
lert zu erhalten. Dem Stiftungsvermögen wachsen die
Zuwendungen Dritter zu, die dazu bestimmt sind.

3.3 Das Stiftungsvermögen beträgt anfänglich 10.400 Euro.

§ 4
Verwendung der Erträge und Zuwendungen

Die Erträge des Stiftungsvermögens und die dem Vermögen
nicht zuwachsenden Zuwendungen sind zur Erfüllung des
Stiftungszweckes zu verwenden. 

§ 5
Rechtsstellung der Begünstigten

Den durch die Stiftung Begünstigten steht ein Rechtsan-
spruch auf Leistungen der Stiftung nicht zu.

§ 6
Kuratorium

6.1 Organ der Stiftung ist das Kuratorium.

6.2 Das Kuratorium besteht aus bis zu neun Mitgliedern, die
vom Presbyterium berufen werden. Mindestens ein Mit-
glied muss dem Presbyterium angehören.

6.3 Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende
oder einen Vorsitzenden sowie eine Stellvertretung.

6.4 Die Amtszeit der Mitglieder des Kuratoriums beträgt
zwei Jahre. Eine erneute Berufung ist möglich. Mitglieder
des Kuratoriums können vom Presbyterium aus wichti-
gem Grund abberufen werden.

6.5 Die Mitglieder des Kuratoriums sind ehrenamtlich für die
Stiftung tätig. Ihnen dürfen keine Vermögensvorteile
zugewendet werden.

6.6 Für die Einladung und Durchführung der Sitzungen gel-
ten die Bestimmungen der Kirchenordnung für Presbyte-
rien sinngemäß.

6.7 Das Kuratorium tritt mindestens einmal jährlich zusam-
men.

§ 7
Rechte und Pflichten des Kuratoriums

Das Kuratorium ist berechtigt und verpflichtet,

7.1 das Stiftungsvermögen zu verwalten einschließlich der
Führung von Büchern und der Aufstellung des Jahresab-
schlusses, wobei diese Aufgaben auch an fachkundige
Dritte übertragen werden können,

7.2 die Zuwendungsbestätigungen durch den Vorsitzenden
und ein weiteres Mitglied rechtsverbindlich zu unter-
zeichnen,

7.3 über die Verwendung der Erträge des Stiftungsvermö-
gens sowie der Spenden und sonstiger Einnahmen bzw.
Zuweisungen, die nicht dem Stiftungsvermögen
zuwachsen, zu beschließen,

7.4 einen Jahresbericht einschließlich des Nachweises der
Mittelverwendung dem Presbyterium und den Stiftern
vorzulegen,
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7.5 um Spenden und Zustiftungen zu werben.

§ 8
Rechtsstellung des Presbyteriums

8.1 Unbeschadet der Rechte des Kuratoriums wird die
Gesamtleitung der Stiftung vom Presbyterium wahrge-
nommen.

8.2 Dem Presbyterium bleiben folgende Rechte vorbehalten:

a) Vertretung der Stiftung bei notariellen Erklärungen;
Bevollmächtigungen sind möglich,

b) Änderung der Satzung,

c) Auflösung der Stiftung,

d) Beratung und Beschlussfassung über Angelegenhei-
ten von besonderer Wichtigkeit, die in ihrer Bedeu-
tung über die laufende Verwaltung der Stiftung und
ihres Vermögens hinausgehen. Hierzu gehören alle
Zustiftungen mit Auflagen (z.B. Grablegate) sowie
alle aufsichtlich zu genehmigenden oder anzuzeigen-
den Angelegenheiten (z.B. Grundstücksangelegen-
heiten und Erbschaften).

8.3 Entscheidungen des Kuratoriums kann das Presbyte-
rium aufheben, wenn sie gegen diese Satzung, die
Bestimmungen des Gemeinnützigkeitsrechts oder ande-
re Rechtsvorschriften verstoßen.

8.4 Presbyterium und Kuratorium sollen sich um einver-
nehmliches Handeln bemühen.

§ 9
Anpassung an veränderte Verhältnisse

Verändern sich die Verhältnisse derart, dass die Erfüllung des
Stiftungszweckes vom Kuratorium für nicht mehr sinnvoll
gehalten wird, so kann es einen neuen Stiftungszweck
beschließen.

Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der Mit-
glieder des Kuratoriums und der Bestätigung durch das Pres-
byterium. Der neue Stiftungszweck hat gemeinnützig und
evangelisch-kirchlich zu sein und muss der Kirchengemeinde
zugute kommen.

§ 10
Auflösung

Das Kuratorium kann dem Presbyterium die Auflösung der
Stiftung mit einer Mehrheit von drei Vierteln seiner Mitglieder
vorschlagen, wenn die Umstände es nicht mehr zulassen,
den Stiftungszweck dauernd und nachhaltig zu erfüllen.

§ 11
Vermögensanfall bei Auflösung

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall
der steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen an die
Evangelische Reformationskirchengemeinde Neuss, die es
unmittelbar und ausschließlich für Aufgaben der Kirchen-
gemeinde zu verwenden hat.

§ 12
Stellung des Finanzamtes

Beschlüsse oder Satzungsänderungen und der Beschluss
über die Auflösung der Stiftung sind dem zuständigen
Finanzamt anzuzeigen. Für Satzungsänderungen, die den
Zweck der Stiftung betreffen, ist die Einwilligung des Finanz-
amtes einzuholen.

§ 13
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt nach Erteilung der kirchenaufsichtlichen
Genehmigung, die auch für Satzungsänderungen erforderlich
ist, mit der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

Zum selben Zeitpunkt tritt die Satzung vom 29. Mai 2006
(KABl. S. 203) außer Kraft.

Neuss, den 20. August 2007

Evangelische Reformationskirchengemeinde
Neuss

Siegel gez. Unterschriften

Genehmigt

Düsseldorf, den 19. Februar 2008
Siegel Evangelische Kirche im Rheinland

Das Landeskirchenamt

Stiftungssatzung für die 
Kinderstiftung Quirl

Präambel

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Ber-
gisch Gladbach hat durch Beschluss vom 26. November
2007 die „Kinderstiftung Quirl“ errichtet und ihr diese Satzung
gegeben.

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Arbeit mit Kindern,
vorwiegend im Pfarrbezirk Stadtmitte der Ev. Kirchengemeinde
Bergisch Gladbach. Alle Personen, die die kirchliche und
diakonische Arbeit in der Evangelischen Kirchengemeinde
Bergisch Gladbach fördern wollen, sind herzlich eingeladen
durch Zustiftungen, Einbringung von Stiftungsfonds, Ver-
mächtnissen und Spenden dieses Werk zu unterstützen.

§ 1
Name, Rechtsform, Sitz der Stiftung

(1) Die Stiftung trägt den Namen „Kinderstiftung Quirl“.

(2) Sie ist eine unselbstständige kirchliche Stiftung der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Bergisch Gladbach mit Sitz in
Bergisch Gladbach.

§ 2
Gemeinnütziger, kirchlicher Zweck

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige und kirchliche Zwecke im Sinne des Ab-
schnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2) Zweck der Stiftung ist die materielle und ideelle Unterstüt-
zung der Arbeit mit Kindern vorwiegend in der Stadtmitte
Bergisch Gladbach.

(3) Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

– Unterstützung des Bildungsangebotes für benachteiligte
Kinder unter 14 Jahren,

– Unterstützung der Arbeit der Kindertagesstätten und der
Schulen,

– Förderung der Erziehungskompetenz von Eltern,
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– Förderung der musischen Erziehung (Musik, Kunst etc.),

– Förderung der naturwissenschaftlichen und sprachlichen
Kenntnisse,

– Wertevermittlung/-orientierung,

– Förderung des Sozialverhaltens (Gewaltprävention),

– Förderung von Bewegung und Sport,

– Unterstützung von Fahrten zu außerschulischen Lern-
orten,

– Förderung der Zusammenarbeit bzw. Mithilfe von Schü-
lern mit anderen Schülern.

(4) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(5) Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen
Zwecke verwendet werden. Die Stifter und ihre Erben haben
keinen Rechtsanspruch auf Zuwendungen aus Mitteln der
Stiftung.

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der
Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-
gütungen begünstigt werden.

§ 3
Stiftungsvermögen

(1) Das Stiftungsvermögen beträgt 150.000,00 Euro und
erhöht sich aus weiteren Zustiftungen des Stifters unter
Lebenden wie von Todes wegen. Es wird als Treuhandvermö-
gen der Kirchengemeinde Bergisch Gladbach verwaltet.

(2) Das Stiftungsvermögen ist in seinem Wert ungeschmälert
zu erhalten. Dem Stiftungsvermögen wachsen die Zuwen-
dungen Dritter zu, die dazu bestimmt sind.

§ 4
Verwendung der Vermögenserträge 

und Zuwendungen

(1) Die Erträge des Stiftungsvermögens und die dem Vermö-
gen nicht zuwachsenden Zuwendungen sind zur Erfüllung
des Stiftungszweckes zu verwenden.

(2) Die Stiftung kann ihre Mittel ganz oder teilweise einer
Rücklage zuführen, soweit dies erforderlich ist, um steuerbe-
günstigte Zwecke nachhaltig zu erfüllen, und soweit für die
Verwendung der Rücklage konkrete Ziel- und Zeitvorstellun-
gen bestehen.

(3) Zur Werterhaltung können im Rahmen des steuerrechtlich
Zulässigen Teile der jährlichen Erträge einer freien Rücklage
oder dem Stiftungsvermögen zugeführt werden.

§ 5
Rechtsstellung der Begünstigten

Den durch die Stiftung Begünstigten steht auf Grund dieser
Satzung ein Rechtsanspruch auf Leistungen der Stiftung
nicht zu.

§ 6
Stiftungsrat

(1) Organ der Stiftung ist der Stiftungsrat.

(2) Der Stiftungsrat besteht aus drei Mitgliedern.

Geborene Mitglieder sind:

Der Stifter, Wilhelm Fiebiger, und der jeweilige Pfarrer der
Gnadenkirche in Bergisch Gladbach Stadtmitte.

Die übrigen Mitglieder werden vom Presbyterium gewählt. Sie
müssen die Befähigung zum Presbyteramt haben.

(3) Vorsitzender des Stiftungsrates ist zu seinen Lebzeiten
der Stifter. Danach wählt der Stiftungsrat aus seiner Mitte
eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden und deren/dessen Stell-
vertretung.

(4) Die Amtszeit der gewählten Mitglieder des Stiftungsrates
beträgt vier Jahre. Wiederwahl ist möglich.

(5) Alle Mitglieder des Stiftungsrates können vom Presbyte-
rium aus wichtigem Grund abberufen werden.

(6) Die Mitglieder des Stiftungsrates sind ehrenamtlich für die
Stiftung tätig. Ihnen dürfen keine Vermögensvorteile zuge-
wendet werden.

(7) Für die Einladung und Durchführung der Sitzungen gelten
die Bestimmungen der Kirchenordnung für Presbyterien sinn-
gemäß.

(8) Der Stiftungsrat tritt mindestens einmal jährlich zusam-
men.

(9) Der Stiftungsrat kann mit schriftlicher Zustimmung aller
Vorstandsmitglieder ohne Versammlung wirksame Beschlüsse
fassen. Vorstandsmitglieder können sich durch andere,
schriftlich bevollmächtigte Vorstandsmitglieder bei der
Beschlussfassung einer Versammlung vertreten lassen.

§ 7
Rechte und Pflichten des Stiftungsrates

Der Stiftungsrat hat im Rahmen dieser Satzung den Willen
des Stifters so wirksam wie möglich zu erfüllen. Seine Auf-
gaben sind insbesondere:

a) die Verwaltung des Stiftungsvermögens einschließlich der
Führung von Büchern und der Aufstellung des Jahresab-
schlusses, soweit dies nicht dem Verwaltungsamt über-
tragen ist,

b) die Beschlussfassung über die Verwendung der Erträg-
nisse des Stiftungsvermögens,

c) die Fertigung eines ausführlichen Jahresberichtes ein-
schließlich des Nachweises der Mittelverwendung zur
Vorlage an das Presbyterium und die Stifter,

d) die jährliche Einladung des Stifters zu einer Zusammen-
kunft, sofern er nicht dem Stiftungsrat angehört,

e) die Zuwendungsbestätigungen werden durch die Vorsit-
zende/den Vorsitzenden des Stiftungsrates und durch ein
weiteres Mitglied rechtsverbindlich unterschrieben,

f) für weitere Zustiftungen und Spenden zu werben und
zwar auch durch eine angemessene Publizität der Stif-
tungsaktivitäten.

§ 8
Rechtsstellung des Presbyteriums

(1) Unbeschadet des Rechts des Stiftungsrates wird die
Gesamtleitung der Stiftung vom Presbyterium wahrgenom-
men.

(2) Dem Presbyterium bleiben folgende Rechte vorbehalten:

a) Vertretung der Stiftung bei notariellen Erklärungen; Bevoll-
mächtigungen sind möglich,

b) Änderung der Satzung,

c) Auflösung der Stiftung,
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d) Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten
von besonderer Wichtigkeit, die in ihrer Bedeutung über
die laufende Verwaltung der Stiftung und ihres Vermögens
hinausgehen. Hierzu gehören alle Zustiftungen mit Aufla-
ge (z.B. Grablegate) sowie alle aufsichtlich zu genehmi-
genden oder anzuzeigenden Angelegenheiten (z.B. Grund-
stücksangelegenheiten und Erbschaften).

(3) Entscheidungen des Stiftungsrates kann das Presbyte-
rium aufheben, wenn sie gegen diese Satzung, die Bestim-
mungen des Gemeinnützigkeitsrechts oder andere Rechts-
vorschriften verstoßen.

(4) Presbyterium und Stiftungsrat sollen sich um einvernehm-
liches Handeln bemühen.

§ 9
Anpassung an veränderte Verhältnisse

Verändern sich die Verhältnisse derart, dass die dauernde
und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszweckes vom Stif-
tungsrat nicht mehr für sinnvoll gehalten wird, so kann er
einen neuen Stiftungszweck beschließen. Der Beschluss
bedarf einer Mehrheit von 2/3 der Mitglieder des Stiftungs-
rates und der Bestätigung durch das Presbyterium. Der neue
Stiftungszweck hat gemeinnützig und evangelisch-kirchlich
zu sein und muss der Kirchengemeinde zugute kommen.

§ 10
Auflösung

Der Stiftungsrat kann dem Presbyterium die Auflösung der
Stiftung mit einer Mehrheit von 2/3 seiner Mitglieder vorschla-
gen, wenn die Umstände es nicht mehr zulassen, den Stif-
tungszweck dauernd und nachhaltig zu erfüllen. Beschlüsse
über Satzungsänderungen und der Beschluss über die Auf-
lösung der Stiftung sind dem zuständigen Finanzamt anzuzei-
gen. Für Satzungsänderungen, die den Zweck der Stiftung
betreffen, ist die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanz-
amtes einzuholen.

§ 11
Vermögensanfall bei Auflösung

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall
der steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen an die
Evangelische Kirchengemeinde Bergisch Gladbach, die es
unmittelbar und ausschließlich für Aufgaben der Kirchenge-
meinde zu verwenden hat.

§ 12
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt nach Erteilung der kirchenaufsichtlichen
Genehmigung, die auch für Satzungsänderungen erforderlich
ist, mit der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

Bergisch Gladbach, den 26. November 2007

Evangelische Kirchengemeinde
Bergisch Gladbach

Siegel gez. Unterschriften

Genehmigt

Düsseldorf, den 20. Februar 2008
Siegel Evangelische Kirche im Rheinland

Das Landeskirchenamt

Stiftungssatzung für die Bernd und Erika
Banaszak-Stiftung

Präambel

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde
Bergisch Gladbach hat durch Beschluss vom 26. November
2007 die Bernd und Erika Banaszak-Stiftung errichtet und ihr
diese Satzung gegeben. Zweck der Stiftung ist die Förderung
der Arbeit mit Kindern, Bedürftigen und Senioren in der 
Ev. Kirchengemeinde Bergisch Gladbach.

Alle Personen, die die kirchliche und diakonische Arbeit in der
Evangelischen Kirchengemeinde Bergisch Gladbach fördern
wollen, sind herzlich eingeladen, durch Zustiftungen, Einbrin-
gung von Stiftungsfonds, Vermächtnissen und Spenden
dieses Werk zu unterstützen.

§ 1
Name, Rechtsform, Sitz der Stiftung

(1) Die Stiftung trägt den Namen „Bernd und Erika Banaszak-
Stiftung“.

(2) Sie ist eine unselbstständige kirchliche Stiftung der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Bergisch Gladbach mit Sitz in
Bergisch Gladbach.

§ 2
Gemeinnütziger, kirchlicher Zweck

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige und kirchliche Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2) Zweck der Stiftung ist die materielle und ideelle Unterstüt-
zung der Arbeit mit Kindern, Bedürftigen und Senioren in der
Evangelischen Kirchengemeinde Bergisch Gladbach

(3) Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

– die Förderung der Arbeit mit Kindern,

– die Unterstützung von Bedürftigen,

– die Förderung der Arbeit mit Senioren.

(4) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(5) Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen
Zwecke verwendet werden. Die Stifter und ihre Erben haben
keinen Rechtsanspruch auf Zuwendungen aus Mitteln der
Stiftung.

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der
Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-
gütungen begünstigt werden.

§ 3
Stiftungsvermögen

(1) Das Stiftungsvermögen beträgt 10.000,00 Euro. Es wird
als Treuhandvermögen der Kirchengemeinde Bergisch Glad-
bach verwaltet.

(2) Das Stiftungsvermögen ist in seinem Wert ungeschmälert
zu erhalten. Dem Stiftungsvermögen wachsen die Zuwen-
dungen Dritter zu, die dazu bestimmt sind.

§ 4
Verwendung der Vermögenserträge 

und Zuwendungen

Die Erträge des Stiftungsvermögens und die dem Vermögen
nicht zuwachsenden Zuwendungen sind zur Erfüllung des
Stiftungszweckes zu verwenden.
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§ 5
Rechtsstellung der Begünstigten

Den durch die Stiftung Begünstigten steht auf Grund dieser
Satzung ein Rechtsanspruch auf Leistungen der Stiftung
nicht zu.

§ 6
Stiftungsrat

(1) Organ der Stiftung ist der Stiftungsrat.

(2) Der Stiftungsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Mindes-
tens vier Mitglieder werden vom Presbyterium gewählt. Sie
müssen die Befähigung zur Mitgliedschaft im Presbyterium
haben. Mindestens ein Mitglied muss, höchstens drei Mitglie-
der sollen dem Presbyterium angehören. Geborene Mitglieder
sind die Stifter Bernd und Erika Banaszak.

(3) Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende/
einen Vorsitzenden und deren/dessen Stellvertretung.

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Stiftungsrates beträgt vier
Jahre. Wiederwahl ist möglich. Mitglieder des Stiftungsrates
können vom Presbyterium aus wichtigem Grund abberufen
werden.

(5) Die Mitglieder des Stiftungsrates sind ehrenamtlich für die
Stiftung tätig. Ihnen dürfen keine Vermögensvorteile zuge-
wendet werden.

(6) Für die Einladung und Durchführung der Sitzungen gelten
die Bestimmungen der Kirchenordnung für Presbyterien sinn-
gemäß.

(7) Der Stiftungsrat tritt mindestens einmal jährlich zusammen.

§ 7
Rechte und Pflichten des Stiftungsrates

Der Stiftungsrat hat im Rahmen dieser Satzung den Willen
der Stifter so wirksam wie möglich zu erfüllen. Seine Auf-
gaben sind insbesondere: 

a) die Verwaltung des Stiftungsvermögens einschließlich der
Führung von Büchern und der Aufstellung des Jahres-
abschlusses, soweit dies nicht dem Verwaltungsamt
übertragen ist,

b) die Beschlussfassung über die Verwendung der Erträg-
nisse des Stiftungsvermögens,

c) die Fertigung eines ausführlichen Jahresberichtes ein-
schließlich des Nachweises der Mittelverwendung zur
Vorlage an das Presbyterium und die Stifter,

d) die jährliche Einladung der Stifter zu einer Zusammenkunft.

e) Die Zuwendungsbestätigungen werden durch die Vorsit-
zende/den Vorsitzenden des Stiftungsrates und durch ein
weiteres Mitglied rechtsverbindlich unterschrieben.

§ 8
Rechtsstellung des Presbyteriums

(1) Unbeschadet des Rechts des Stiftungsrates wird die Ge-
samtleitung der Stiftung vom Presbyterium wahrgenommen.

(2) Dem Presbyterium bleiben folgende Rechte vorbehalten:

a) Vertretung der Stiftung bei notariellen Erklärungen; Bevoll-
mächtigungen sind möglich,

b) Änderung der Satzung,

c) Auflösung der Stiftung,

d) Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten
von besonderer Wichtigkeit, die in ihrer Bedeutung über

die laufende Verwaltung der Stiftung und ihres Vermögens
hinausgehen. Hierzu gehören alle Zustiftungen mit Aufla-
ge (z.B. Grablegate) sowie alle aufsichtlich zu genehmi-
genden oder anzuzeigenden Angelegenheiten (z.B. Grund-
stücksangelegenheiten und Erbschaften).

(3) Entscheidungen des Stiftungsrates kann das Presbyte-
rium aufheben, wenn sie gegen diese Satzung, die Bestim-
mungen des Gemeinnützigkeitsrechts oder andere Rechts-
vorschriften verstoßen.

(4) Presbyterium und Stiftungsrat sollen sich um einvernehm-
liches Handeln bemühen. 

§ 9
Anpassung an veränderte Verhältnisse

Verändern sich die Verhältnisse derart, dass die dauernde
und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszweckes vom Stif-
tungsrat nicht mehr für sinnvoll gehalten wird, so kann er
einen neuen Stiftungszweck beschließen. Der Beschluss
bedarf einer Mehrheit von 3/4 der Mitglieder des Stiftungs-
rates und der Bestätigung durch das Presbyterium. Der neue
Stiftungszweck hat gemeinnützig und evangelisch-kirchlich
zu sein und muss der Kirchengemeinde zugute kommen.

§ 10
Auflösung

Der Stiftungsrat kann dem Presbyterium die Auflösung der
Stiftung mit einer Mehrheit von 3/4 seiner Mitglieder vorschla-
gen, wenn die Umstände es nicht mehr zulassen, den Stif-
tungszweck dauernd und nachhaltig zu erfüllen. 

§ 11
Vermögensanfall bei Auflösung

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall
der steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen an die
Evangelische Kirchengemeinde Bergisch Gladbach, die es
unmittelbar und ausschließlich für Aufgaben der Kirchen-
gemeinde zu verwenden hat. 

§ 12
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt nach Erteilung der kirchenaufsichtlichen
Genehmigung, die auch für Satzungsänderungen erforderlich
ist, mit der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 

Bergisch Gladbach, den 26. November 2007

Evangelische Kirchengemeinde
Bergisch Gladbach

Siegel gez. Unterschriften

Genehmigt

Düsseldorf, den 20. Februar 2008
Siegel Evangelische Kirche im Rheinland

Das Landeskirchenamt
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Satzung
zur Aufhebung der Satzung der Evangelischen

Beratungsstelle der Kirchenkreise 
Simmern-Trarbach und Trier

§ 1

Die Satzung der Evangelischen Beratungsstelle der Kirchen-
kreise Simmern-Trarbach und Trier vom 28. März 2003 und 
5. Mai 2003, veröffentlicht im Kirchlichen Amtsblatt vom Juni
2003, wird aufgehoben.

§ 2

Die Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Kirch-
lichen Amtsblatt in Kraft.

Kirchberg, den 10. November 2007

Kirchenkreis
Simmern-Trarbach

Siegel gez. Unterschriften

Trier, den 10. November 2007

Kirchenkreis
Trier

Siegel gez. Unterschriften

Genehmigt

Düsseldorf, den 28. Januar 2008
Siegel Evangelische Kirche im Rheinland

Das Landeskirchenamt

Satzung
für das Diakonische Werk

im Evangelischen Kirchenkreis Wied

I.
Diakonisches Werk im Evangelischen Kirchenkreis Wied

§ 1
Träger

(1) Der Evangelische Kirchenkreis Wied ist Träger des Diako-
nischen Werkes im Evangelischen Kirchenkreis Wied, nach-
folgend Diakonisches Werk genannt.

(2) Das Diakonische Werk hat seinen Sitz in Neuwied.

§ 2
Aufgaben

(1) Das Diakonische Werk ist beauftragt zum Dienst der Liebe
in der Nachfolge Jesu Christi. Seine Arbeit geschieht in der
Bindung an die Heilige Schrift, in Übereinstimmung mit den
Grundartikeln der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche
im Rheinland und unter Wahrung ihrer Ordnung.

(2) Durch das Diakonische Werk nehmen die Kirchengemein-
den und der Kirchenkreis ihren diakonischen Auftrag bei
gemeindeübergreifenden Aufgaben gemeinsam wahr. 

Bei Erfüllung der Aufgaben sucht das Diakonische Werk den
Kontakt und die Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden
und anderen auf diesem Gebiet tätigen Einrichtungen. 

(3) Aufgaben des Diakonischen Werkes sind: 

a) allgemeiner sozialer Dienst,

b) Suchtberatung/psychosozialer Dienst,

c) Schwangerenberatung und Schwangerschaftskonflikt-
beratung,

d) Seniorenberatung,

e) Schuldnerberatung und Verbraucherinsolvenzberatung,

f) Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung,

g) Ausländer- und Flüchtlingsberatung,

h) Krankenhausseelsorge,

i) Erholungsfürsorge für Kinder, Mütter, Familien und ältere
Menschen,

j) Veranstaltungen und Maßnahmen zur Förderung der
Gemeindediakonie und der Fortbildung der Mitarbeiten-
den im diakonischen Bereich, 

k) Organisation von Sammlungen,

l) Förderung der Arbeit anderer diakonischer Dienste oder
Einrichtungen im Evangelischen Kirchenkreis Wied, insbe-
sondere durch Beratung und Vernetzung,

m) Mitarbeit in kirchlichen und kommunalen Ausschüssen,

n) Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Diakonie.

(4) Das Diakonische Werk übt die Geschäftsführung für die
Evangelische Mobile Familienbildungsstätte aus. 

Die Dienst- und Fachaufsicht für die Mitarbeitenden über-
nimmt die Leitung des Diakonischen Werkes. Der Haushalts-
plan für die Evangelische Mobile Familienbildungsstätte des
Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Wied wird im Haushalt
des Kirchenkreises Wied geführt. 

Die Kreissynode entscheidet über die Konzeption und deren
Änderung.

(5) Das Diakonische Werk nimmt für den Bereich des
Evangelischen Kirchenkreises Wied die Aufgaben eines Ver-
bandes der Freien Wohlfahrtspflege wahr und arbeitet mit
den anderen örtlichen Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege
zusammen.

(6) Das Diakonische Werk hat, unbeschadet des diakonischen
Auftrages der Kirchengemeinden, die diakonische Arbeit im
Evangelischen Kirchenkreis Wied anzuregen und in Planung,
Ausführung und fachlicher Qualifizierung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu unterstützen.

§ 3
Gemeinnützigkeit und Zugehörigkeit 

zum Spitzenverband

(1) Mit der Erfüllung der in § 2 festgelegten Aufgaben verfolgt
das Diakonische Werk unmittelbar und ausschließlich
gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne
des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgaben-
ordnung.

(2) Das Diakonische Werk ist selbstlos tätig und verfolgt nicht
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel dürfen
nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Der
Evangelische Kirchenkreis Wied erhält keine Zuwendungen
aus Mitteln des Diakonischen Werkes. Keine Person darf
durch Ausgaben, die dem Zweck des Diakonischen Werkes
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fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
begünstigt werden.

(3) Der Evangelische Kirchenkreis Wied ist Mitglied des als
Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege anerkannten
Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche im Rheinland
und über dieses dem Diakonischen Werk der Evangelischen
Kirche in Deutschland angeschlossen.

§ 4
Mitarbeitende

(1) Der diakonische Auftrag der Kirche ist für die Arbeits-
gebiete und die Mitarbeitenden des Diakonischen Werkes
verpflichtend.

(2) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Diakonischen
Werkes sollen der evangelischen Kirche angehören. Ausnah-
men regeln sich nach den rechtlichen Bestimmungen der 
Ev. Kirche im Rheinland.

(3) Fachbereichsleitende müssen der evangelischen Kirche
angehören.

§ 5
Organe

Organe des Werkes sind die Kreissynode, der Kreissynodal-
vorstand, der Geschäftsführende Ausschuss und die
Geschäftsführung.

§ 6
Kreissynode

(1) Der Beschlussfassung durch die Kreissynode unterliegen:

a) Wahl der Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses,

b) Wahl der oder des Vorsitzenden und der oder des stellver-
tretenden Vorsitzenden des Geschäftsführenden Aus-
schusses,

c) Feststellung der jährlichen Umlage der Kirchengemeinden
für das Diakonische Werk,

d) Feststellung des Stellenplanes des Diakonischen Werkes,

e) Feststellung der Jahresabschlüsse,

f) Entlastung der an der Ausführung des Wirtschaftsplanes
und an der Kassenverwaltung Beteiligten,

g) Aufnahme von Darlehen,

h) die Gründung selbstständiger diakonischer Einrichtungen
und die Besetzung der Organe dieser Einrichtungen

i) Änderung der Satzung. Werden dem Diakonischen Werk
durch Änderung der Satzung Aufgaben übertragen, so hat
die Kreissynode zugleich einen Beschluss zur Finanzie-
rung zu fassen.

(2) Die Kreissynode nimmt den jährlichen Bericht der
Geschäftsführung zur Kenntnis.

§ 7
Kreissynodalvorstand

Der Kreissynodalvorstand nimmt folgende Aufgaben wahr:

a) Wahl der Diakoniepfarrerin oder des Diakoniepfarrers,

b) Bestellung einer stellvertretenden Geschäftsführung,

c) Aufsicht gegenüber dem Geschäftsführenden Ausschuss,

d) Feststellung der Wirtschaftspläne und der Jahresrech-
nung,

e) Entscheidung über die Abschlussprüfung gemäß § 144
Verwaltungsordnung,

f) Entgegennahme des halbjährlichen Berichtes der
Geschäftsführung,

g) Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Grund-
stücksrechten,

h) Entscheidung über Bauvorhaben, 

i) Entscheidung zur Mitgliedschaft des Diakonischen Werkes
in sozialen und diakonischen Einrichtungen. 

§ 8
Geschäftsführender Ausschuss

(1) Der Geschäftsführende Ausschuss ist Fachausschuss im
Sinne von Artikel 109 der Kirchenordnung. Der Geschäftsfüh-
rende Ausschuss besteht aus drei stimmberechtigten Mitglie-
dern, die mehrheitlich der Kreissynode angehören müssen.

Die Anzahl der Pfarrstelleninhabenden darf die Anzahl der
zum Presbyteramt wählbaren Gemeindeglieder nicht über-
steigen.

Ein Mitglied soll dem Kreissynodalvorstand angehören.

Mitarbeitende des Diakonischen Werkes können nicht als
stimmberechtigte Mitglieder des Geschäftsführenden Aus-
schusses gewählt werden. 

(2) Die Geschäftsführung des Diakonischen Werkes nimmt in
der Regel an den Sitzungen des Geschäftsführenden Aus-
schusses mit beratender Stimme teil. 

(3) Die Amtszeit des Geschäftsführenden Ausschusses
beträgt vier Jahre. Der Geschäftsführende Ausschuss bleibt
bis zur Neuwahl durch die Kreissynode im Amt.

(4) Der Geschäftsführende Ausschuss tagt in der Regel
monatlich.

(5) In dringenden Fällen, bei denen die Einberufung des Ge-
schäftsführenden Ausschusses nicht möglich ist, veranlasst
die oder der Vorsitzende im Einvernehmen mit der Super-
intendentin oder dem Superintendenten das Erforderliche.
Die Entscheidung ist den Mitgliedern des Geschäftsführenden
Ausschusses unverzüglich schriftlich mitzuteilen und muss in
der nächsten Sitzung durch Beschluss des Geschäftsführen-
den Ausschusses bestätigt werden.

(6) Die Vorbereitung der Sitzungen des Geschäftsführenden
Ausschusses und der regelmäßige Kontakt zur Geschäfts-
führung obliegt der oder dem Vorsitzenden des Geschäfts-
führenden Ausschusses. Die oder der Vorsitzende des
Geschäftsführenden Ausschusses und die Geschäftsführung
des Diakonisches Werkes sind zu gegenseitiger Information
verpflichtet.

§ 9
Aufgaben des Geschäftsführenden Ausschusses

Der Geschäftsführende Ausschuss ist zuständig für: 

a) Aufsicht über die Geschäftsführung,

b) Aufnahme und Einstellung von Aufgaben der in § 2 (3) der
Satzung genannten Arbeitsbereiche des Diakonischen
Werkes. Der Kreissynodalvorstand ist frühzeitig zu infor-
mieren, der Kreissynode ist spätestens bei der nächsten
Tagung zu berichten. 

Eine Aufnahme von Aufgaben ist nur möglich, wenn ent-
stehende Kosten gedeckt sind,

c) Entgegennahme des Berichtes der Geschäftsführung,

d) Vorlage der Wirtschaftspläne an den Kreissynodalvorstand,

e) Vorlage der Jahresabschlüsse an den Kreissynodalvor-
stand zur Weiterleitung an die Kreissynode,
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f) Einstellung, Eingruppierung und Entlassung der Mitarbei-
tenden des Diakonischen Werkes mit Ausnahme der
Geschäftsführung und deren Stellvertretung, 

g) Vorschlag für die Wahl der Diakoniepfarrerin oder des Dia-
koniepfarrers,

h) Aufstellung einer Geschäftsordnung für das Diakonische
Werk,

i) Vorlage an den Kreissynodalvorstand zur Mitgliedschaft
des Diakonischen Werkes in sozialen und diakonischen
Einrichtungen,

j) Entscheidungen in Angelegenheiten, die in ihrer Bedeu-
tung über die laufenden Geschäfte des Diakonischen
Werkes hinausgehen.

§ 10
Geschäftsführung

(1) Die Geschäftsführung des Diakonischen Werkes ist der
Diakoniepfarrerin oder dem Diakoniepfarrer übertragen. 

(2) Der Geschäftsführung obliegt die Führung der laufenden
Geschäfte. Sie ist in diesem Rahmen verantwortlich für die
satzungsgemäße Erfüllung der Aufgaben des Diakonischen
Werkes und die Beachtung der Grundsätze wirtschaftlicher
Betriebsführung. 

Sie berichtet dem Geschäftsführenden Ausschuss, dem
Kreissynodalvorstand und der Kreissynode. Dabei ist die
Geschäftsführung zu regelmäßigem Kontakt zur oder zum
Vorsitzenden des Geschäftsführenden Ausschusses und zu
gegenseitiger Information verpflichtet. 

(3) Der Geschäftsführung ist die Dienst- und Fachaufsicht
über die Mitarbeitenden des Diakonischen Werkes übertragen.

(4) Die Geschäftsführung stellt die Wirtschaftspläne und die
Jahresabschlüsse auf.

(5) Das Diakonische Werk wird durch die Geschäftsführung in
der Öffentlichkeit vertreten. 

(6) Die Geschäftsführung zeichnet gemeinsam mit der oder
dem Vorsitzenden des Geschäftsführenden Ausschusses
rechtsverbindlich für das Diakonische Werk.

§ 11
Finanzierung

(1) Das Diakonische Werk finanziert sich aus Leistungsent-
gelten, öffentlichen Zuschüssen, Spenden, Schenkungen,
Vermächtnissen, sonstigen Einnahmen und der Umlage der
Kirchengemeinden. 

(2) Das Diakonische Werk nimmt seine Aufgaben auf der
Grundlage der Wirtschaftspläne wahr.

(3) Das Diakonische Werk wird als Sondervermögen des
Evangelischen Kirchenkreises Wied betriebswirtschaftlich
geführt.

II.
Ausschuss für Gemeindediakonie

§ 12
Zusammensetzung

(1) Zur Unterstützung und Förderung der diakonischen Arbeit
in den Kirchengemeinden wird ein Ausschuss für Gemeinde-
diakonie gebildet. Der Ausschuss für Gemeindediakonie
gewährleistet die Zusammenarbeit zwischen dem Diakoni-

schen Werk und den Kirchengemeinden im Evangelischen
Kirchenkreis Wied.

(2) Dem Ausschuss für Gemeindediakonie gehören an:

a) die Geschäftsführung des Diakonischen Werkes als Vor-
sitzende oder Vorsitzender,

b) je ein Mitglied aus den Presbyterien, das von diesen ent-
sandt wird.

c) Bis zu drei weitere sachkundige und zum Presbyteramt
wählbare Gemeindemitglieder können durch den Kreissy-
nodalvorstand berufen werden.

(3) Die Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses kön-
nen beratend an den Sitzungen des Ausschusses teilnehmen.

(4) Die Amtszeit beträgt vier Jahre und entspricht der Amts-
zeit der Kreissynode.

(5) Der Ausschuss tritt in der Regel vierteljährlich zusammen.
Ansonsten gelten für die Sitzungen des Ausschusses für
Gemeindediakonie die Bestimmungen der Kirchenordnung
und des Verfahrensgesetzes für die Presbyterien sinngemäß.

§ 13
Aufgaben

(1) Der Ausschuss für Gemeindediakonie beobachtet und
verstärkt die diakonische Arbeit der Kirchengemeinden des
Evangelischen Kirchenkreises Wied und die Zusammenarbeit
zwischen den Kirchengemeinden und dem Diakonischen
Werk.

(2) Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere:

a) Festlegung von Richtlinien für die Zusammenarbeit zwi-
schen den Kirchengemeinden und dem Diakonischen
Werk zur Vorlage an die Kreissynode,

b) Vorschläge für die Wahrnehmung einzelner diakonischer
Aufgaben in Kirchengemeinden durch das Diakonische
Werk.

III.
Schlussbestimmungen

§ 14
Auflösung

Der Evangelische Kirchenkreis Wied hat bei Auflösung oder
Aufhebung des Diakonischen Werkes oder bei Wegfall seines
bisherigen Zweckes dessen Vermögen ausschließlich und
unmittelbar für gemeinnützige, mildtätige und kirchliche
Zwecke zu verwenden.

§ 15
Inkrafttreten

Die Satzung tritt nach Genehmigung durch die Kirchenleitung
am Tag nach der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in
Kraft.

Zum gleichen Zeitpunkt tritt die von der Kreissynode am 
3. Juli 2004 beschlossene Satzung für das Diakonische Werk
des Evangelischen Kirchenkreises Wied außer Kraft.

Neuwied, den 1. Juli 2006

Evangelischer Kirchenkreis
Wied

Siegel gez. Unterschriften
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Genehmigt

Düsseldorf, den 12. Februar 2008
Siegel Evangelische Kirche im Rheinland

Das Landeskirchenamt

Fortbildungsseminare des Rheinischen 
Verbandes der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im evangelisch-kirchlichen 
Verwaltungsdienst

777995
Az. 13-70-2 Düsseldorf, 8. Februar 2008

Der Rheinische Verband der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im evangelisch-kirchlichen Verwaltungsdienst (RVM) bietet im
Jahr 2008 folgende Fortbildungsseminare für Mitarbeitende
ohne Verwaltungsprüfung an:

Thema: NKF/Verwaltungsordnung
Termin: 28.–30.4.2008
Referent: Harald Zinke
Kosten: 200 Euro für Mitglieder, 230 Euro für Nichtmit-

glieder (einschl. Unterkunft und Verpflegung)
Tagungsort: Ev. Bildungsstätte Haus Bierenbach, 

51588 Nümbrecht-Bierenbachtal 

Thema: NKF/Verwaltungsordnung
Termin: 7.–9.5.2008
Referent: Harald Zinke
Kosten: 200 Euro für Mitglieder, 230 Euro für Nichtmit-

glieder (einschl. Unterkunft und Verpflegung)
Tagungsort: Ev. Bildungsstätte Haus Bierenbach, 

51588 Nümbrecht-Bierenbachtal 

Thema: Einführung in die Grundkenntnisse der 
kaufmännischen Buchführung

Termin: 26.–28.5.2008
Referent: Horst Rothfuchs
Kosten: 100 Euro für Mitglieder, 145 Euro für Nichtmit-

glieder (zzgl. Übernachtungskosten, wenn not-
wendig)

Tagungsort: Völklingen

Thema: NKF/Verwaltungsordnung
Termin: 29.9.–1.10.2008
Referent: Harald Zinke
Kosten: 100 Euro für Mitglieder, 145 Euro für Nichtmit-

glieder (zzgl. Übernachtungskosten, wenn not-
wendig)

Tagungsort: Ottweiler

Anmeldungen werden erbeten mit Name, Vorname, Dienst-
stelle, dienstlicher Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie
Seminarbezeichnung und Seminardatum an die Geschäfts-
stelle des RVM, Postfach 10 14 29, 47404 Moers, oder per 
E-Mail: rvm@rvm-hompage.de oder per Fax: (0 28 41) 10 02 80.

Das Landeskirchenamt

Lehrgang für Schriftgutverwaltung
vom 5. bis 7. Mai 2008

im FFFZ Düsseldorf

779937
Az. 04-42-4 Düsseldorf, 11. Februar 2008

Das Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland lädt zum
Lehrgang über Schriftgutverwaltung und Aktenführung vom
5. bis 7. Mai 2008 ein. Das Tagungshaus ist das Film- Funk-
Fernsehzentrum, Kaiserswerther Straße 450, 40403 Düssel-
dorf, Tel. (02 11) 45 80-1 50.

Die Themenschwerpunkte bilden die Rechnungsprüfung, die
Übungen mit dem neuen Einheitsaktenplan sowie das Zeit-
management im Büro.

Das Programm sieht im Einzelnen folgenden Ablauf vor:

Montag, 5. Mai 2008

Anreise

15.00 Uhr Johannes Göhler, Rechnungsprüfungsamt:
Rechnungsprüfung und Schriftgutverwaltung

Dienstag, 6. Mai 2008

9.00 Uhr Andacht

9.15 Uhr Michael Hofferberth, Landeskirchliches Archiv:
Übungen mit dem neuen Einheitsaktenplan für
die Kirchengemeinden, die Kirchenkreise, das
Landeskirchenamt und sonstige Einrichtungen
der Ev. Kirche im Rheinland

15.00 Uhr Michael Hofferberth, Landeskirchliches Archiv:
Fortsetzung der Übungen mit dem Einheits-
aktenplan

Mittwoch, 7. Mai 2008

9.00 Uhr Andacht

9.15 Uhr Beate Deutschendorff, Ev. Kirchengemeinde
Engers: Zeitmanagement im Büro (Gemeinde-
sekretariat)

11.45 Uhr Abschlussgespräch

Abreise nach dem Mittagessen

Das landeskirchliche Archiv muss auf Grund der Richtlinien
zur Erhebung von Teilnehmerbeiträgen einen Unkostenbei-
trag von insgesamt 65,00 Euro erheben.

Ihre verbindliche Anmeldung erbitten wir bis zum 18. April
2008 an das Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland,
Postfach 30 03 39, 40403 Düsseldorf. Nach Ablauf der Frist
erhalten Sie eine schriftliche Zu- oder Absage. Deshalb bitten
wir Sie, nach Ihrer Anmeldung noch keine Zahlung vorzuneh-
men. Die Rechnung wird Ihnen während des Lehrgangs aus-
gehändigt.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei einer nach-
träglichen Absage Ihrerseits die uns entstehenden Ausfall-
gebühren in Rechnung stellen müssen. 

Das Landeskirchenamt
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Bekanntgabe über das Außergebrauch- oder
Außergeltungsetzen eines Kirchensiegels

782835 
Az. 04-23-0:Siegel-LKA Düsseldorf, 25. Februar 2008

Das Siegel der Evangelischen Kirche im Rheinland mit dem
Beizeichen zwei Punkte nebeneinander wird mit sofortiger
Wirkung außer Geltung gesetzt.

Das Landeskirchenamt

Personal- und sonstige Nachrichten

Ordinationen:

Prädikant Michael F l i c k , Kirchengemeinde Monschau,
Kirchenkreis Aachen, am 9. Februar 2008.

Prädikantin Kerstin K u p p i g , Kirchengemeinde St. Johann,
Kirchenkreis Saarbrücken, am 27. Januar 2008.

Pfarrer z.A. Oliver M e y h ö f e r am 13. Januar 2008 in der
Kirchengemeinde Walsum-Vierlinden, Kirchenkreis Moers.

Prädikant Achim R o t h e , Kirchengemeinde St. Hubert,
Kirchenkreis Krefeld-Viersen, am 20. Januar 2008.

Prädikantin Kerstin S c h w e f i n g , Kirchengemeinde Wesel,
Kirchenkreis Wesel, am 10. Februar 2008.

Prädikant Michael Ve e c k , Kirchengemeinde Meddersheim,
Kirchenkreis An Nahe und Glan, am 20. Januar 2008.

Übertragungen von Pfarrstellen:

Pfarrer Jürgen S o h n mit Wirkung vom 1. Februar 2008 in die
landeskirchliche Pfarrstelle eines theologischen Dezernenten
im Landeskirchenamt.

Pfarrerin Meike R u d o l p h mit Wirkung vom 15. Februar
2008 die 5. Pfarrstelle der Friedens-Kirchengemeinde Düssel-
dorf, Kirchenkreis Düsseldorf.

Pfarrer Stephan S c h m i d t l e i n mit Wirkung vom 1. März
2008 die 8. Pfarrstelle der Evangelischen Gemeinde zu
Düren, Kirchenkreis Jülich. 

Freistellung:

Pfarrerin Elke D r o s s m a n n , Kirchengemeinde Wetzlar 
(4. Pfarrstelle), mit Wirkung vom 1. Februar 2008 bis zum 
31. Januar 2014 unter Verlust der Pfarrstelle.

Abberufungen:

Pfarrer Martin S t e f f e n s , Kirchenkreis Koblenz (8. Pfarrstelle),
mit Wirkung vom 1. Januar 2008.

Pfarrer Helmut Ts c h ö p e , Kirchengemeinde Langenberg 
(2. Pfarrstelle), Kirchenkreis Niederberg, mit Wirkung vom 
1. März 2008.

Ernennungen von Beamtinnen und Beamten:

Alexandra Eva B a u e r, Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium
Hilden, unter Berufung in das Kirchenbeamtenverhältnis auf
Lebenszeit zur Studienrätin i.K.

Axel K n a p p m e y e r, Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Hilden,
zum Studienrat z.A. i.K. im Kirchenbeamtenverhältnis auf
Probe.

Nina K ö v e k e r, Wilhelmine-Fliedner-Realschule Hilden, zur
Lehrerin z.A. i.K. im Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe.

Kirchenverwaltungs-Amtmann Hans Georg K r e u s e l e r vom
Evangelischen Gemeindeverband Koblenz zum Kirchen-
verwaltungs-Amtsrat.

Kirchenverwaltungs-Amtsrat Christian P r e u t e n b o r b e c k
vom Kirchenkreis Jülich zum Kirchenverwaltungs-Oberamts-
rat.

Entlassen:

Pastor im Sonderdienst Holger J o h a n n e s mit Ablauf des
31. Januar 2008.

Pastor im Sonderdienst Ernst Albrecht K e l l e r mit Ablauf
des 31. Januar 2008.

Pfarrerin im Probedienst Irmela L u t t e r j o h a n n - Z i z e l -
m a n n mit Ablauf des 26. Januar 2008.

Pastorin im Sonderdienst Sabine P u r p u s mit Ablauf des 
8. März 2008.

Freistellungen im Altersteildienst:

Kirchenrat Pfarrer Klaus R u d o l p h , Landeskirchenamt, vom
1. März 2008 bis 28. Februar 2010.

Kirchenverwaltungs-Amtsrat Jürgen S t a d t k o w s k i , Ver-
waltungsverband Evangelischer Kirchengemeinden Mön-
chengladbach, vom 1. März 2008 bis 28. Februar 2010.

Eintritt in den Ruhestand:

Oberstudienrätin i.K. Annette B l u m , Dietrich-Bonhoeffer-
Gymnasium Hilden, mit Ablauf des 31. Januar 2008.

Oberstudienrat i.K. Jürgen v o n  d e r  B u rg , Bodelschwingh-
Gymnasium Herchen, mit Ablauf des 31. Januar 2008.

Pfarrer Martin D ö r n e n b u r g , Apostel-Kirchengemeinde
Bonn-Tannenbusch, Kirchenkreis Bonn, mit Wirkung vom 
1. März 2008.

Pfarrer Wolfgang P i e c h o t a , Kirchenkreis An Nahe und
Glan, mit Wirkung vom 1. März 2008.

Errichtung einer Pfarrstelle:

Beim K i r c h e n k r e i s  A n  d e r  A g g e r ist mit Wirkung vom
1. Januar 2008 eine 11. Pfarrstelle, Erteilung ev. Religions-
lehre an Gymnasien, errichtet worden.

Aufhebung einer Pfarrstelle:

In der Kirchengemeinde E s s e n - Ü b e r r u h r, Kirchenkreis
Essen-Süd, ist mit Wirkung vom 1. Januar 2008 die 2. Pfarr-
stelle aufgehoben worden.
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Pfarrstellenausschreibungen:

In der Kirchengemeinde E n g e l s k i r c h e n , Kirchenkreis an
der Agger, ist die Pfarrstelle mit einem Dienstumfang von 100
Prozent zum 1. Januar 2009 durch das Presbyterium neu zu
besetzen. Engelskirchen liegt im Einzugsbereich von Köln an
der Grenze zum Bergischen Land. Die Evangelische Kirchen-
gemeinde Engelskirchen ist eine Flächengemeinde am Rande
des Kirchenkreises. Sie ist eine Diasporagemeinde mit 2.407
Gemeindegliedern, zu der zwei Predigtstätten, zwei Ge-
meindehäuser, ein Kindergarten und ein Friedhof gehören. Es
wird ein Krankenhaus und eine Rehabilitationsklinik betreut,
wobei die Besuchsdienste durch die Gemeindereferentin
durchgeführt werden, während der Pfarrer die regelmäßigen
Gottesdienste hält. Die Gemeinde verfügt über Bläser- und
Gospelchor. Die Gemeinde wünscht sich eine erfahrene
Gemeindepfarrerin/einen erfahrenen Gemeindepfarrer, die/
der ihren/seinen Wohnsitz in Engelskirchen nimmt; ein Pfarr-
haus wird zur Verfügung gestellt. Alle weiterführenden Schulen
sind vor Ort vorhanden. Wir erwarten eine gute Predigerin/
einen guten Prediger, die/der mit Freude und theologischer
Kompetenz Gottesdienste gestaltet und bereit ist, die vielfäl-
tigen pastoralen Dienste in einer Einzelpfarrstelle zu überneh-
men. Die Gemeinde hat sich darum bemüht, durch Gründung
von Förderverein und Stiftungen finanzielle Spielräume zu
erschließen. Sie erwartet von ihrer Pfarrerin oder ihrem Pfar-
rer, dass sie/er hierbei engagiert mitarbeitet. Sie/Er sollte eine
gute Seelsorgerin/ein guter Seelsorger sein, auf Einzelne und
Gruppen offen und einladend zugehen und motivierend mit
Ehrenamtlichen zusammenarbeiten. Die Jugendarbeit soll
ihr/ihm am Herzen liegen. Die Gemeinde wünscht sich, dass
die gute ökumenische Zusammenarbeit mit evangelischem
Profil engagiert fortgeführt wird. Sie/Er sollte Verständnis für
die rheinische Lebensart mitbringen. Die neue Pfarrerin/den
neuen Pfarrer erwarten eine aufgeschlossene Gemeinde, ein
engagiertes Presbyterium und ein aktiver Mitarbeiterkreis. Die

Atmosphäre in der Gemeinde ist geprägt durch den Wunsch,
einander zu helfen und füreinander einzustehen. Weitere
Informationen finden sich auf der Homepage der Kirchenge-
meinde unter www.kirche-engelskirchen.de. Nähere Informa-
tionen erhalten Sie beim Vorsitzenden des Presbyteriums
Pfarrer Helmut Ospelkaus, Tel. (0 22 63) 90 17 33, und der
stellvertretenden Vorsitzenden Ute Kurth, Tel. (0 22 63) 90 14
93, nach 19:00 Uhr). Die Pfarrstelle kann nur mit Personen
besetzt werden, die im Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit
stehen. Ihre Bewerbung richten Sie bitte innerhalb von drei
Wochen nach Erscheinen des Amtsblattes an die Evange-
lische Kirchengemeinde Engelskirchen über den Superinten-
denten des Kirchenkreises An der Agger, Pfarrer Jürgen
Knabe, Auf der Brück 46, 51645 Gummersbach.

Die 3. Pfarrstelle der Kirchengemeinde R u h r o r t - B e e c k im
Kirchenkreis Duisburg ist zum 1. März 2008 im eingeschränk-
ten Dienst mit 75 % auf Vorschlag der Kirchenleitung wieder
zu besetzen. Für die Zukunft ist beabsichtigt, diese Pfarrstel-
le um einen zusätzlichen Auftrag zur Erteilung evangelischer
Religionslehre an einer Realschule im Stadtteil Beeck mit
einem Stundenumfang von sechs Wochenstunden aufzu-
stocken. Der Bekenntnisstand der Gemeinde, die im Jahre
2003 aus fünf Gemeinden entstanden ist, ist uniert. Die
Gemeinde Ruhrort-Beeck liegt im Duisburger Norden und
umfasst sechs Stadtteile (Beeck, Beeckerwerth, Bruck-
hausen, Ostacker, Laar, Ruhrort). Zum Pfarrbezirk gehören
die Stadtteile Ruhrort und Laar. Seelsorgerlich zu betreuen
sind ca. 1.850 von 7.060 Gemeindegliedern. Über den
üblichen Pfarrdienst hinaus wünscht sich die Gemeinde, eine
Pfarrerin/einen Pfarrer, die/der bereit ist, die interreligiösen
und interkulturellen Kontakte sowie die Beziehungen zum
Binnenschifferdienst und der niederländischen Gemeinde zu
pflegen. Nach schwierigen Umbruchsituationen im Pfarrbezirk
suchen wir eine Pfarrerin/einen Pfarrer, die/der sich in dem
Prozess des Gemeindeaufbaus und die Weiterentwicklung
der Stadtteilarbeit einbringt. Die Arbeit in den Stadtteilen wird
von engagierten Gemeindegliedern in den bezirklichen
Gemeindebeiräten mitgetragen. Unsere Vision, als Gemeinde
Ruhrort-Beeck in der Stadt, finden Sie, wie weitere Informa-
tionen, auf der Internetseite www.ruhrort-beeck.de. Die
Bewerbungsfrist beträgt drei Wochen ab Erscheinungsdatum
dieses Amtsblattes. Bewerbungen sind an das Landes-
kirchenamt, Postfach 30 03 39, 40403 Düsseldorf, zu richten.

Die Kirchengemeinde R e m a g e n - S i n z i g sucht zur Wieder-
besetzung einer 75 %-Pfarrstelle im Pfarrbezirk I in Remagen
zum 1. Juni 2008 eine Pfarrerin/einen Pfarrer. Die Pfarrstelle
ist auf Vorschlag der Kirchenleitung zu besetzen. Die Kirchen-
gemeinde Remagen-Sinzig liegt im Einzugsbereich von Bonn
und Koblenz im Mündungsgebiet der Ahr in den Rhein. Mit
ihren ca. 4.600 Mitgliedern unterteilt sie sich in zwei Pfarr-
bezirke: Im Pfarrbezirk I Remagen und Kripp leben etwa
1.700 Mitglieder. Der Pfarrbezirk II Sinzig umfasst ca. 2.900
Gemeindeglieder in der Kernstadt Sinzig und weiteren fünf
Ortsteilen. Dieser Pfarrbezirk weist eine ganze Pfarrstelle auf.
Es besteht weiterhin eine Schulpfarrstelle, die den Religions-
unterricht an der Realschule sicherstellt. Im Bereich des
Pfarrbezirks I befinden sich ein Krankenhaus, eine Fachhoch-
schule und ein Altenheim. Die Gemeinde ist sehr lebendig
und verfügt über eine Vielzahl von Gruppen, Hauskreisen,
eine Kantorei und einen Gospelchor sowie einen engagierten
Stab von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Mittelfristige Zielvorstellungen für die Gemein-
deaktivitäten hat die Gemeinde in ihrer Gemeindekonzeption
formuliert, die in regelmäßigen Abständen angepasst wird. Im
Gemeindeteil Remagen gibt es einen Eine-Welt-Laden und

Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche im Rheinland – Nr. 3 vom 14. März 2008174

Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung
und nicht wanken.

Hebräer 10,23

Verstorben sind:

Pfarrer i.R. Wolfgang E i g e m a n n , am 23. Januar 2008,
zuletzt Diakoniepfarrer im Kirchenkreis Duisburg, gebo-
ren am 17. Dezember 1939 in Duisburg-Meiderich, ordi-
niert am 13. November 1966 in Duisburg-Hochfeld.

Pfarrer i.R. Hermanus H e r f k e n s , am 16. Oktober
2007 in Swisttal, zuletzt Pfarrer in der Evangelischen
Kirchengemeinde Oberwinter, geboren am 26. August
1925 in Breukelen-Nijenrode/Niederlande, ordiniert am
7. April 1957 in Oberhausen.

Pfarrer i.R. Dr. Reinhard K r a u s e , am 20. Dezember
2007, zuletzt Pfarrer in der Evangelischen Matthäi-
Kirchengemeinde Düsseldorf, geboren am 30. Juni 1930
in Berlin, ordiniert am 12. Oktober 1958 in Düsseldorf.



eine gut besuchte Bücherei. Zu den Wünschen, die die
Gemeinde mit der Besetzung der Pfarrstelle verbindet, gehö-
ren vor allem Kompetenz in der Seelsorge, bei der Gottes-
dienstgestaltung und konkrete Predigten mit Bezug zum täg-
lichen Leben. Weiterhin wünschen wir uns gelebten Glauben,
verbunden mit Authentizität, Kollegialität, Offenheit und Ehr-
lichkeit. Bereitschaft zur Übernahme von Leitungsaufgaben,
Entscheidungsstärke und Anstöße für Gemeindeaufbau sind
uns ebenfalls wichtig. Die Gemeinde erwartet eine gute,
bezirksübergreifende Zusammenarbeit mit den anderen
Pfarrerinnen und Pfarrern sowie den hauptamtlich und ehren-
amtlich Mitarbeitenden. Da sich die Jugendarbeit im Aufbau
befindet, ist hier die Zusammenarbeit mit der hauptamtlichen
Fachkraft besonders gewünscht. Die Pfarrerin/Der Pfarrer
sollte zu Kooperationen mit evangelischen Nachbargemein-
den bereit sein. Die gute Zusammenarbeit mit den katho-
lischen Nachbargemeinden in Remagen und Kripp soll fortge-
führt werden. Es besteht eine ökumenische Vereinbarung. Die
Gemeinde muss sich den Sparanforderungen in besonderem
Maße stellen. Daher sind Kreativität, Flexibilität und Teamfä-
higkeit erforderlich. Ihre Bewerbung richten Sie bitte drei
Wochen nach Erscheinungsdatum dieses Amtsblattes an das
Landeskirchenamt, Postfach 30 03 39, 40403 Düsseldorf.
Nähere Auskünfte erhalten Sie bei Pfarrer Udo Grub, Vorsit-
zender des Presbyteriums bis zum 2. April, Tel. (0 26 42) 90
06 13, oder Pfarrerin Kerstin Lüdke, Tel. (0 26 42) 99 11 80,
und auf unserer Homepage www.evresi.de.

Pfarrstellenausschreibungen:
(ohne Textverantwortung des Landeskirchenamtes)

Der K i r c h e n k r e i s  A n  d e r  A g g e r schreibt zum Beginn
des Schuljahres 2008/2009 (8. August 2008) zehn Stunden
Erteilung evangelischer Religionslehre am Gymnasium Gro-
tenbach in 51643 Gummersbach aus. Im Unterricht sind die
verschiedenen kirchlichen Beheimatungen der Schülerinnen
und Schüler zu berücksichtigen. Die Anstellung erfolgt im
Angestelltenverhältnis mit dem Kirchenkreis im Umfang von
circa 40% einer vollen Stelle. Der Unterrichtseinsatz ist in der
Sekundarstufe I und Sekundarstufe II vorgesehen. Bei Inte-
resse können zu diesen Stunden sechs weitere Stunden an
einer Gummersbacher Realschule, Realschule Steinberg,
vergeben werden, so dass 60% einer vollen Stelle erreicht
werden könnten. Für die Vergabe der Unterrichtsstunden ist
eine Lehrprobe vor der Abteilung Erziehung und Bildung des
Landeskirchenamtes und der Bezirksregierung Köln nach den
Kriterien Sekundarstufe II obligatorisch. Deshalb sollten die
Bewerberinnen und Bewerber über Unterrichtserfahrung an
einer öffentlichen Schule verfügen. Gewünscht ist über den
eigentlichen Unterricht hinaus ein Engagement in der Schul-
seelsorge wie auch bei den Projekten des Schulreferates. Die
Wohnsitznahme im Kirchenkreis und die Anbindung an eine
Kirchengemeinde werden erwartet. Bewerben können sich
Theologinnen und Theologen mit zweitem kirchlichem Exa-
men. Es werden für Berufseinsteiger/Berufseinsteigerinnen
Qualifizierungsmaßnahmen angeboten. Nähere Auskünfte
erteilt der Schulreferent des Kirchenkreises Pfarrer Matthias
Weichert, Tel. (0 22 61) 70 09 38. Bewerbungen sind innerhalb
von drei Wochen nach Erscheinen des Amtsblattes zu richten
an den Superintendenten des Evangelischen Kirchenkreises
An der Agger, Pfarrer Jürgen Knabe, Auf der Brück 46, 51645
Gummersbach.

Zum 1. Juli 2008 ist die Stelle des Theologischen Vorstandes
in der K ö n i g s b e rg e r  D i a k o n i e – Königsberger Diako-
nissen-Mutterhaus der Barmherzigkeit auf Altenberg in Wetz-
lar – neu zu besetzen. Wir sind eine Einrichtung der Mutter-

hausdiakonie Kaiserswerther Prägung und wurden 1850 in
Königsberg (Preußen) gegründet. Nach Krieg und Vertreibung
fand das Mutterhaus eine neue Heimat auf dem Altenberg bei
Wetzlar. Wir unterhalten in Wetzlar, Braunfels und auf dem
Altenberg insgesamt neun Altenhilfeeinrichtungen mit ca. 600
Plätzen, davon 400 Pflegeplätze in fünf stationären Pflegeein-
richtungen und einer Tagespflege. Zusätzlich sind wir Träger-
gesellschaft des ambulanten Pflegedienstes „Diakoniestation
Wetzlar gemeinnützige Gesellschaft mbH“ mit einer solitären
Kurzzeitpflegeeinrichtung (Krankenwohnung). Daneben bildet
das Mutterhaus in seiner eigenen Altenpflegeschule Fach-
kräfte in der Altenhilfe aus, ebenso im Bereich der Hauswirt-
schaft. Außerdem unterhalten wir im Mutterhaus Altenberg
ein diakonisches, geistliches und musisches Tagungszen-
trum. Insgesamt beschäftigt die Königsberger Diakonie zzt.
550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit.
Weiterhin engagieren sich ca. 150 Frauen und Männer im
Ehrenamt. Wir suchen einen ordinierte Pfarrerin oder einen
ordinierten Pfarrer, die/der zusammen mit dem Kaufmänni-
schen Vorstand die Leitungsverantwortung für das Gesamt-
werk trägt. Der Vorstand wird jeweils für fünf Jahre berufen
und ist dem Verwaltungsrat bzw. dem Kuratorium verantwort-
lich. Wir wünschen uns eine geistlich und fachlich qualifizierte
Persönlichkeit, die die Anstellungsfähigkeit in einer Glied-
kirche der EKD besitzt, gemeinsam mit dem Kaufmännischen
Vorstand das Mutterhaus unternehmerisch nach den Grund-
sätzen der Wirtschaftlichkeit und unserer diakonischen Aus-
richtung führen kann, Teamfähigkeit und Sozialkompetenz
sowie Führungs- und Leitungskompetenz mitbringt, betriebs-
wirtschaftliche Zusammenhänge versteht, würdigt und fördert,
die Fähigkeit zu konzeptionellem Denken und zur Steuerung
von Veränderungsprozessen besitzt. Das Aufgabengebiet
umfasst neben der Gesamtleitung im Rahmen der Geschäfts-
ordnung und des Geschäftsverteilungsplanes insbesondere
die theologisch-diakonische Ausrichtung der Arbeit, Verant-
wortung für Verkündigung und Seelsorge, Verantwortung für
Personal- und Organisationsentwicklung, Mitwirkung bei der
Angebots- und Konzeptentwicklung regionaler und integrati-
ver Versorgungsnetze im Gesundheits- und Pflegewesen,
Begleitung und Förderung der geistlichen Gemeinschaften
(Diakonissen und Diakonische Schwestern- und Bruderschaft
Altenberg), Vertretung der Einrichtung in den kirchlichen Gre-
mien und der Öffentlichkeit, Verantwortung für die Fort- und
Weiterbildung sowie die Zurüstung der Mitarbeiterschaft,
Öffentlichkeitsarbeit. Wir bieten eine vielseitige und verant-
wortungsvolle Tätigkeit, ein hoch motiviertes Team von leiten-
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das an Problemlösun-
gen mitarbeitet sowie Zukunftskonzepte mitentwickelt und 
-gestaltet, eine leistungsgerechte Vergütung auf der Grund-
lage der Pfarrerbesoldung; Dienstwohnung kann gestellt
werden. Auskünfte erteilt Michael Redmer, Kaufmännischer
Vorstand, Tel. (0 64 41) 2 06-1 21. Informationen zur Königs-
berger Diakonie: www.koenigsbergerdiakonie.de. Wir freuen
uns auf Ihre schriftliche Bewerbung bis zum 27. März 2008
an: Königsberger Diakonie, z. Hd. des Verwaltungsratsvorsit-
zenden Hans-Jürgen Simon, Postfach 19 44, 35529 Wetzlar.

Stellenausschreibungen:
(ohne Textverantwortung des Landeskirchenamtes)

In der Kirchengemeinde B r ü h l (Rheinland) ist ab sofort, spä-
testens zum 1. August 2008, zunächst befristet bis Sommer
2012, eine B-Kirchenmusikerstelle mit 20 Wochenstunden zu
besetzen. Die Gemeinde umfasst sechs Gottesdienststätten
in drei Pfarrbezirken mit etwa 9.300 Gemeindegliedern. Die
Bewerberin/Den Bewerber erwarten folgende Aufgaben:
Organistendienst: sonntäglich zwei Gottesdienste, an ein bis
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zwei Samstagen im Monat Kinder- und Seniorengottesdiens-
te, außerdem Schulgottesdienste sowie Kasualien (kein
Friedhofsdienst). Kantorendienst: Fortführung und Ausbau
der Kinderchorarbeit (derzeit etwa 60 Kinder in drei Gruppen);
musikalische Unterstützung der beiden gemeindeeigenen
Kindertagesstätten; Mitarbeit und Gestaltung von Konzerten,
Festgottesdiensten und Gemeindefeiern; die Leitung des
Posaunenchores kann bei Interesse übernommen werden.
Die Gemeinde wünscht sich eine offene, innovative und kons-
truktive Zusammenarbeit mit der Kantorin, der Pfarrerin und
den Pfarrern. Brühl liegt zwischen Köln und Bonn, alle Schul-
formen und eine kommunale Musikschule befinden sich am
Ort. Wegen der Ausdehnung der Gemeinde sollten Sie moto-
risiert sein. Eine Weimbs-Orgel (III/26), ein in diesem Jahr
fertig zu stellender Orgelneubau (II,14, Wechselschleifen),
weitere zwei- bzw. einmanualige Instrumente stehen zur Ver-
fügung, außerdem Flügel, Cembalo, Keyboard sowie weitere
Instrumente. Die Vergütung richtet sich nach BAT/KF. Bewer-
bungen mit den üblichen Unterlagen bitten wir an das Pres-
byterium der Ev. Kirchengemeinde Brühl, Mayersweg, 5–7,
50321 Brühl, bis 3. Mai 2008 zu richten. Vorstellungstermin ist
der 4. Juni. Auskunft erteilen der Vorsitzende des Presbyte-
riums, Pfarrer Wilhelm Buhren, Tel. (0 22 32) 4 34 66, und
Kantorin Marion Köhler, Tel. (0 22 32) 76 05 17.

Sie verfügen über eine journalistische Ausbildung und haben
Erfahrung im Umgang mit kirchlichen Gremien? Sie sind
bereit, kirchliche Aktivitäten interessant und gewinnbringend
gemeinsam mit einem Team in die Öffentlichkeit zu bringen?
Und Sie sind außerdem Mitglied der evangelischen Kirche?
Dann freuen wir uns über eine Bewerbung von Ihnen als Pres-
se- und Öffentlichkeitsreferentin/Presse- und Öffentlichkeits-
referent mit einem Stellenumfang von 25 Wochenstunden
zum 1. Juni 2008. Ihre Tätigkeit umfasst die Darstellung der
Arbeit der 28 Kirchengemeinden sowie der Einrichtungen und
Dienste des K i r c h e n k r e i s e s  M o e r s in der Öffentlich-
keit, die Information über Veranstaltungen, die Begleitung von
Einrichtungen und Gemeinden im Kirchenkreis hinsichtlich
der Außendarstellung, der Blick auf das CD, die Herstellung
von Broschüren, Veranstaltungskalendern und Flyern sowie
gemeinsam mit dem Superintendenten des Kirchenkreises
und der Leitung des Referates die Konzeption und Kommuni-
kation von öffentlichkeitsrelevanten Inhalten. Neben den klas-
sischen Aufgaben einer Pressestelle erwarten wir Beratungs-
kompetenz als auch Kontaktfreudigkeit im Umgang mit den

verschiedenen Bezugsgruppen und der hiesigen Presse. Das
Entgelt richtet sich nach BAT-KF mit Kirchlicher Zusatzversor-
gung. Für Vorabinformationen steht Ihnen die Vorsitzende
des Öffentlichkeitsausschusses, Gaby Giegold, Tel. (0 20 66)
38 07 68, gerne zur Verfügung. Ihre Bewerbung richten Sie
bitte bis zum 2. April 2008 an den Kirchenkreis Moers,
Gabelsbergerstraße 2, 47441 Moers. 

Literaturhinweise:
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Ulrich T. Christenn: Atlas der christlichen Glaubensgemein-
schaften in Wuppertal. Ein Projekt der Bergischen Univer-
sität Wuppertal. Wuppertal: Born 2007, 192 S., Abb. ISBN
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Wilhelm Rott 25.1.1908 – 27.1.1967. Erinnerungen in Selbst-
zeugnissen, Zeitzeugenberichten und Dokumenten, hg. von
Bettina Rott. Berlin: Pro Business 2007, 247 S., Abb. ISBN
978-3-86805-051-6
Rott war 1946–1966 Pfarrer und (ab 1959) Superintendent in
Koblenz
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